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9Einführung

1. EInführung

1.1 Einordnung und zielstellung

Für ein fundiertes Verständnis der gegen-
wärtigen Ausprägungen von künstlicher 
Beleuchtung im Außenraum – gerade 
verbunden mit dem Ziel, diese zu verän-
dern – ist eine vertiefte Betrachtung der 
Akteurslandschaft unumgänglich: Das 
Zusammenspiel der Akteure mit ihren 
Interessen, Handlungsspielräumen und 
Tätigkeiten bestimmt, wie viel künstliche 
Beleuchtung welcher Qualität Anwendung 
findet – und wie darüber reflektiert wird. 
Die systematische Auseinandersetzung 
mit den Akteuren liefert somit zentrale 
Grundlageninformationen über Adressa-
ten und Ansatzpunkte für weiter gehende 
Diskurse und Politikansätze zum Umgang 
mit künstlichem Licht.

Die wissenschaftliche Erschließung 
der Akteurslandschaft der künstlichen 
Beleuchtung befindet sich noch in ihren 
Anfängen. Bislang bestehen weder un-
mittelbar auf dieses Thema zugeschnit-
tene Publikationen noch ein – auch nur 
für einzelne Teilbereiche – umfassender 
Überblick der Akteurslandschaft. Dies 
gilt sowohl für die reine Nennung von 
Akteuren als auch für tiefer gehende Ana-
lysen ihrer Positionen und Aktivitäten. 

Zumindest finden sich innerhalb von Pu-
blikationen mit anderem thematischen 
Schwerpunkt einige eng umrissene und 
selektive Auseinandersetzungen mit be-
stimmten Akteursgruppen – ein Beispiel 
hierfür ist die OECD-Veröffentlichung 
„Light‘s Labour‘s Lost: Policies for Ener-
gy-efficient Lighting“ (Waide/Tanishima 
2006, S.251ff.) mit ihrer Betrachtung von 
Unternehmen der Lichtindustrie v.a. auf 
internationaler Ebene. Darüber hinaus 
werden z.T. auf Internetseiten einzelne 
Akteure und Akteursgruppen benannt – 
so werden etwa auf der Website „Save the 
Night in Europe“ des Astronomen und 
Lichtverschmutzungs-Forschers Cinza-
no einige NGOs aufgeführt, die sich mit 
Lichtverschmutzung befassen (Cinzano 
o. J.), und die Plattform „Licht für Ge-
sundheit“ stellt in einem Artikel von Seidl 
einen Überblick zu Normungsorganisati-
onen in der Lichttechnik zur Verfügung 
(Seidl 2001). 

Vor diesem Hintergrund zielt die vor-
liegende Untersuchung darauf ab, 
1. vorhandene Akteure der künstlichen 

Außenbeleuchtung zu identifizieren,
2. ihre Positionen, Interessen, Aktivitäten 

und – soweit möglich – ihre Hand-
lungsspielräume zu erörtern sowie
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3. Forschungslücken zu benennen – so-
wohl in Bezug auf vorhandene Akteure 
als auch auf Aspekte der künstlichen 
Beleuchtung, die zwar möglicherweise 
von gesellschaftlichem Interesse, aber 
noch nicht von Akteuren besetzt sind. 

Die Betrachtung beschränkt sich dabei the-
matisch auf den Bereich der Außenbeleuch-
tung und legt den räumlichen Fokus auf 
überregional tätige Akteure (in) der Bun-
desrepublik Deutschland und deren Ein-
bettung in internationale Akteurskontexte.

1.2 Methodik

Ausgangspunkt der vorliegenden Unter-
suchung bildete eine breite Literaturre-
cherche in Bibliothekskatalogen und Zeit-
schriftendatenbanken sowie in relevanten 
Fach- und Branchenzeitschriften. Die 
Suche wurde anhand von Schlagworten 
und Schlagwortkombinationen sowohl in 
deutscher als auch in englischer Sprache 
durchgeführt; der zeitliche Betrachtungs-
horizont wurde offen gehalten.

Im Ergebnis der Literaturrecherche 
und im Zuge der inhaltlichen Analyse zeig-
te sich, dass bisher kaum (wissenschaft-
liche) Betrachtungen zu Akteuren der 
künstlichen Beleuchtung vorliegen. Die 
Erschließung des Bereichs erfolgte daher 
vorrangig anhand von Primärquellen, also 
über Publikationen und Dokumente der 

Akteure selbst. Anknüpfend an die erste 
Phase der Literaturrecherche wurde dazu 
eine Internetrecherche durchgeführt. Auf 
den Internetpräsenzen und in den online 
verfügbaren Dokumenten von Akteuren 
wurde jeweils eine Suche sowohl nach In-
halten zu künstlicher Beleuchtung im Au-
ßenraum als auch zu Lichtverschmutzung 
durchgeführt, um Aktivitäten und Positio-
nen beschreiben und erörtern zu können.

In dem Mangel an Literatur über Ak-
teure liegt neben einem Grund für die Re-
levanz einer systematischen Betrachtung 
der Akteurslandschaft auch die zentrale 
Schwierigkeit der vorliegenden Unter-
suchung: Es besteht keinerlei Maßstab 
für die Vollständigkeit der betrachteten 
Akteure – weder im Gesamtbild, noch in 
einzelnen Bereichen. So ist davon auszu-
gehen, dass die im folgenden aufgezeigte 
Akteurslandschaft durchaus noch Erweite-
rungspotenzial bietet.

1.3 gliederung

Die Gliederung dieses Berichts richtet sich 
nach einer Einteilung der identifizierten 
Akteure (vgl. Abb. 1) in die Akteursgrup-
pen „Politik und Verwaltung“ (Kapitel 2), 
„Privatwirtschaftliche Akteure und Verbän-
de“ (Kapitel 3) sowie „Netzwerke, Vereine 
und Initiativen“ (Kapitel 4). Diese Eintei-
lung dient vorrangig dazu, die große Band-
breite an Akteuren handhabbar zu machen. 



Als Modell vereinfacht sie die komplexe 
Realität: Zwischen den Akteursgruppen 
bestehen Überschneidungen und Abhän-
gigkeiten, die Stoßrichtungen der Akteure 
innerhalb der Gruppen sind durchaus diffe-
renziert zu betrachten und nicht alle Akteu-
re lassen sich eindeutig einer der Gruppen 
zuordnen.

Ergänzend zur Betrachtung der drei 
Akteursgruppen zeigt das Kapitel 5 die 
aktuellen thematischen Schwerpunkte 
der wissenschaftlichen Forschung auf. Der 
Bericht schließt im Kapitel 6 mit einem 
übergreifenden Fazit und weiterführenden 
Forschungsfragen und enthält im Anhang 
einen zusammenfassenden Überblick der 
identifizierten Akteure und ihrer Schwer-
punktpositionen.
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2. aktEurE aus PolItIk und VErwaltung

Zu den relevanten Akteuren aus Politik 
und Verwaltung zählen – auf internatio-
naler, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene – Parlamente und die in ihnen ver-
tretenen politischen Parteien, Regierun-
gen und ihre Verwaltungsapparate sowie 
intergouvernementale und supranationale 
Organisationen. Wie viel künstliches Licht 
welcher Art und an welchen Orten vor-
handen ist, hängt wesentlich von ihnen ab 
– denn sie setzen nicht nur den regulatori-
schen Rahmen für das Vorhandensein und 
die Art der künstlichen Beleuchtung im 
öffentlichen Raum1, sondern bestimmen 
auch in weiten Teilen über seine Interpre-
tation, etwa durch die Bereitstellung von 
Straßenbeleuchtung oder die Inszenierung 
öffentlicher Gebäude.

Das Wirken der Akteure aus Politik und 
Verwaltung auf die Verbreitung bzw. Mini-
mierung künstlichen Lichts ist gegenwär-
tig gekennzeichnet durch Zielstellungen 
in einem breiten Spannungsfeld zwischen 
Kosten- und Energieeffizienz, ökologischen 
und gestalterischen Ansprüchen sowie der 
Gewährleistung von Sicherheit. Die Ge-
wichtung der einzelnen Aspekte ist Ergeb-
nis politischer Diskurse und von zentraler 

1 Dies sowohl direkt über gesetzliche Bestimmungen zu Leuchtmitteln 
und zur Beleuchtung im Außenraum als auch indirekt (aber nicht 
weniger bedeutend) etwa über ihren Einfluss auf Art und Maß der 
Ausdehnung von Siedlungsgebieten oder auf die zeitliche und 
räumliche Ausdehnung wirtschaftlicher Aktivitäten.

Bedeutung, denn von ihr hängt ab, ob im 
Ergebnis die Verbreitung des künstlichen 
Lichts zu- oder abnimmt und zu welchen 
qualitativen Veränderungen es kommt.

Der Schwerpunkt der Auseinander-
setzung mit Akteuren aus Politik und Ver-
waltung liegt auf der internationalen und 
nationalen Ebene. Akteure auf Ebene der 
Bundesländer werden anhand der Beispiele 
Berlin und Brandenburg beleuchtet.

2.1 auf internationaler Ebene

2.1.1 UNESCO

Auf globaler Ebene befasst sich die 
UNESCO, die UN-Sonderorganisation für 
Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kom-
munikation, der Deutschland als einer von 
insgesamt 193 Mitgliedsstaaten angehört, 
mit dem Themenfeld künstliche Beleuch-
tung und Lichtverschmutzung. Eingebettet 
in ihre Aktivitäten im Bereich der Astrono-
mie liegt ihr diesbezüglicher Schwerpunkt 
auf der Lichtverschmutzung. Eine frühe 
Stellungnahme erfolgte im Jahr 1992, als 
Vertreter der UNESCO, der IAU (Interna-
tional Astronomical Union) und des ICSU 
(International Council for Science) anläss-
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lich einer gemeinsamen Ausstellung zu ne-
gativen Umweltauswirkungen auf die Ast-
ronomie die „Declaration on the Reduction 
of Adverse Environmental Impacts on Ast-
ronomy“ unterzeichneten (Teilnehmer der 
UNESCO/IAU/ICSU Exposition 1992). 
Darin wird der Nachthimmel als „precious 
treasure of all humanity“ identifiziert und 
festgehalten, dass dieser aufgrund zivilisato-
rischer Auswirkungen zunehmend verdeckt 
wird. Die UNESCO, andere Organisatio-
nen und die UN-Mitgliedsstaaten werden 
aufgerufen, Maßnahmen zum Schutz des 
Nachthimmels und der Sternwarten zu 
ergreifen – vorgeschlagen wird u.a., die 
bedeutendsten Observatorien unter den 
Schutz des Welterbes zu stellen.

Im Jahr 2007 wurde die UNESCO von 
der Generalversammlung der Vereinten Na-

tionen zur Lead-Organisation des internati-
onalen Jahrs der Astronomie 2009 (Interna-
tional Year of Astronomy, IYA) ernannt. Im 
Rahmen des IYA sollte mittels Veröffentli-
chungen und Veranstaltungen u.a. das Be-
wusstsein für die Bedeutung des Schutzes 
des Nachthimmels und astronomischer 
Forschungsstätten als kulturelles und na-
türliches Erbe gestärkt werden (UNESCO 
2009a; UNESCO 2009b). Zentraler Ko-
operationspartner der UNESCO für Orga-
nisation und Durchführung des IYA 2009 
war die IAU, auf deren Initiative das IYA 
zurückzuführen ist (UNESCO/IAU 2010, 
S.23, 34). Wesentlich beteiligt war darüber 
hinaus die European Southern Observatory 
(ESO), zahlreiche weitere Organisationen 
waren eingebunden (UNESCO 2008; ESO 
2007).

Abb. 1 Die Akteursgruppen (eigene Darstellung)
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Auch wenn sich die UNESCO im Rah-
men des IYA für den Schutz des Nachthim-
mels einsetzte und sich im Rahmen ihrer 
„Astronomy and World Heritage Initiative“ 
weiter mit dem Schutz (historischer) astro-
nomischer Stätten beschäftigt, stellt sie vor 
dem Hintergrund zahlreicher entsprechen-
der Anfragen und einem entsprechenden 
Vorstoß der Starlight-Initiative klar, dass 
der Nacht- bzw. Sternenhimmel an sich 
oder auch Regionen, in denen der Sternen-
himmel besonders gut beobachtet werden 
kann, im Rahmen des gegenwärtig gültigen 
Übereinkommens zum Schutz des Kultur- 
und Naturerbes der Welt nicht für die Liste 
des Welterbes nominiert werden können 
(UNESCO o. J.).

2.1.2 Internationale Energieagentur (IEA)

Die Internationale Energieagentur (Inter-
national Energy Agency – IEA) ist eine 
autonome Einheit (Sonderorganisation) 
der OECD (Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung), 
der Deutschland als eines von 28 Ländern 
angehört. Als Kooperationsplattform im 
Energiebereich berät und unterstützt die 
IEA auch die G8 (Gruppe der Acht), u.a. in 
Bezug auf die Förderung von Energieeffizi-
enz. In diesem Zusammenhang sind mehre-
re Studien und Stellungnahmen entstanden, 
die das Thema Beleuchtung thematisieren. 
Der Fokus liegt dabei auf Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Energieeffizienz und zur Re-

duktion von CO2-Emissionen. Ein zentrales 
Thema ist der Ersatz klassischer Glühlam-
pen durch effizientere Alternativen. Ent-
sprechend ist der Schwerpunkt der IEA eher 
– wenn auch keineswegs ausschließlich – im 
Bereich der Innen- als der Außenbeleuch-
tung angesiedelt.

Der am breitesten angelegte Beitrag der 
IEA zum Thema Beleuchtung im Innen- 
und Außenraum wurde 2006 unter dem 
Titel „Light’s Labour’s Lost – Policies for 
Energy-Efficient Lighting“ veröffentlicht 
(Waide/Tanishima 2006). Das Dokument 
beinhaltet Analysen zur Bedeutung der 
künstlichen Beleuchtung und zum damit 
verbundenen Ressourcenverbrauch, zu 
Beleuchtungstechnologien und Einspar-
möglichkeiten, zum Beleuchtungs-Markt, 
zu bisherigen und möglichen Politiken 
sowie entsprechende Strategie- und Hand-
lungsempfehlungen an Regierungen (hier-
bei wird die Bedeutung eines integrierten 
Ansatzes besonders betont). Das Thema 
Lichtverschmutzung wird kurz angespro-
chen, die Problematik wird aber auf die 
abnehmende Sichtbarkeit des Sternen-
himmels in urbanen Gebieten beschränkt; 
als anderer Akteur in diesem Bereich wird 
auf die Dark-Sky Association hingewiesen 
(Waide/Tanishima 2006, S.36f, 237f).

Eine weitere Auseinandersetzung mit 
der künstlichen Beleuchtung findet sich in 
den 2008 veröffentlichten Empfehlungen 
für Strategien zur Erhöhung der Energie-
effizienz (IEA 2008). In dem der Beleuch-
tung gewidmeten Kapitel wird auf die 
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hohe Kosteneffektivität von Energieein-
sparmaßnahmen in diesem Bereich hin-
gewiesen ebenso wie auf Hindernisse, die 
einer marktgeleiteten Erschließung dieser 
Potenziale entgegenstehen. Den Regierun-
gen wird empfohlen, sektorenübergreifen-
de Best-Practice-Ansätze zu verfolgen so-
wie ineffiziente Glühlampen schrittweise 
auslaufen zu lassen (S. 19f).

Vor dem Hintergrund, dass mittlerweile 
beinahe alle Mitglieder der OECD sowie 
zahlreiche weitere Länder entsprechende 
Maßnahmen ergriffen haben oder vorbe-
reiten, wurde 2010 die Studie „Phase Out 
of Incandescent Lights“ erstellt (Waide 
2010). Die Studie setzt sich in erster Linie 
mit voraussichtlichen wirtschaftlichen Aus-
wirkungen dieser Regelungen auseinander, 
insbesondere in Bezug auf die Entwicklung 
der Nachfrage und des Angebots energieef-

fizienter Lampen. Im Ergebnis wird davon 
ausgegangen, dass größere Engpässe un-
wahrscheinlich sind, während es zeitweilig 
zu einer Unterversorgung mit qualitativ 
hochwertigen Lampen kommen könnte (S. 
7-10). Wie in den Strategie empfehlungen 
spielt auch in dieser Studie das Thema 
Lichtver schmutzung keine Rolle.

2.1.3 European Southern Observatory 
(ESO)

Die European Southern Observatory 
(ESO) ist die größte intergouvernemen-
tale Astronomie-Organisation in Euro-
pa, die von Deutschland gemeinsam mit 
14 anderen Staaten getragen wird. Ihre 
zentrale Aufgabe ist es, astronomische 
Spitzenforschung zu ermöglichen, in-

Abb. 2 Beispiel einer Analyse-Grafik zum Energieverbrauch durch Beleuchtung (Waide/Tanishima 2006, S.35)
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dem sie leistungsfähige bodengebunde-
ne Teleskope entwirft, kon struiert und 
betreibt. Vor diesem Hintergrund be-
teiligt sich die ESO auch an Aktivitäten 
zur Aufklärung über und Reduktion von 
Lichtverschmutzung – durch die Bereit-
stellung von Informationsmaterial oder 
2010 etwa durch die Mitorganisation 
des zweiten inter nationalen Seminars 
zu Lichtverschmutzung in Chile, wo sie 
mehrere Beobachtungs stationen betreibt 
(ESO 2011a; ESO 2011b, S.88).

2.1.4 Europarat

Der Europarat, zu dessen 47 Mitglieds-
staaten auch Deutschland gehört, hat zum 
Ziel, „einen gemeinsamen demokratischen 
und rechtlichen Raum auf dem gesamten 
Kontinent zu schaffen und die Achtung 
der Grundwerte Menschenrechte, De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit sicher-
zustellen“. Zu diesem Zweck strebt er an, 
gemeinsame Lösungen für Probleme zu 
finden, denen sich die Mitgliedsländer 
gegenübersehen (Europarat o. J.). Dies be-
trifft insbesondere Bereiche, die die Euro-
päische Konvention für Menschenrechte 
berühren und zu denen unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Umweltprobleme 
gezählt werden. In diesem Zusammenhang 
steht auch das Engagement des Europara-
tes im Bereich Lichtverschmutzung.

Anknüpfend an eine 2008 lancierte Initi-
ative mehrerer Mitglieder der Parlamentari-

schen Versammlung des Europarates2 unter 
dem Titel „Noise and light pollution: seri-
ous risks for the environment“ (Parlamenta-
rische Versammlung des Europarates 2008) 
befasste sich dessen Committee on the En-
vironment, Agriculture and Local and Regi-
onal Affairs mit dem Themenbündel Lärm 
und Lichtverschmutzung. Zentrales Ergeb-
nis war die im Jahr 2010 von der Parlamen-
tarischen Versammlung verabschiedete Re-
solution 1776 zum Thema „Noise and Light 
Pollution“ (Parlamentarische Versammlung 
des Europarates 2010a). Die Resolution 
nimmt Bezug auf Aktivitäten der UNESCO 
(insbesondere auf die „Starlight“ Decla-
ration von 2002) und benennt als Prob-
lemlagen im Bereich Lichtverschmutzung 
deren negative Auswirkungen auf Flora, 
Fauna und Menschen sowie den erhöhten 
Energieverbrauch durch unnötige künstli-
che Beleuchtung. Die Staaten werden dazu 
aufgerufen, einen gemeinsamen Zugang 
zur Minderung von Lichtverschmutzung zu 
entwickeln, indem Maßnahmen ergriffen 
werden u.a. zur Reduktion und Kontrolle 
künstlicher Beleuchtung im Außenraum, 
zur Bestimmung von Beleuchtungsober-
grenzen und Standardisierung entspre-
chender Indikatoren, zur Festlegung hoher 
Umweltstandards im Beleuchtungsbereich 
sowie zur Integration des Themas in die 
Lehre an Schulen. anregen 

2 Die Parlamentarische Versammlung ist das Beratungsgremium 
des Europarates und kann Initiativen auf den Weg bringen, indem 
es Empfehlungen und Resolutionen adoptiert. Es setzt sich 
zusammen aus ernannten Mitgliedern der nationalen Parlamente der 
Mitgliedsländer.
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In der an die Resolution 1776 anknüp-
fende Empfehlung der Parlamentarischen 
Versammlung an das Ministerkomitee3 
(Parlamentarische Versammlung des Eu-
roparates 2010b) wird diesem empfohlen, 
die Mitgliedsstaaten zur Überprüfung ih-
rer Gesetzeslage in Bezug auf Lärm und 
Lichtverschmutzung aufzurufen sowie die 
Möglichkeit einer Rahmenkonvention zu 
Maßnahmen auf europäischer Ebene zu 
prüfen. Des Weiteren wird der Kongress 
der Gemeinden und Regionen des Euro-
parates dazu aufgerufen, „good practice“ 
zu analysieren und fördern. In seiner 2011 
beschlossenen Stellungnahme folgt das Mi-
nisterkomitee der Empfehlung weitgehend, 
wobei eine Rahmenkonvention aufgrund 
finanzieller Restriktionen als gegenwärtig 
nicht möglich erachtet wird (Parlamentari-
sche Versammlung des Europarates 2011).

2.1.5 Europäische Union (EU)

Die Europäische Union (EU) beeinflusst 
als supranationale Organisation das The-
menfeld öffentliche Beleuchtung und 
Lichtverschmutzung über Gesetzgebungs- 
und Gestaltungskompetenzen in mehre-
ren themenverwandten Politikbereichen. 
Dazu gehören insbesondere:

3 Das Ministerkommittee ist das Entscheidungsorgan des Europarates 
und bestehtaus den Außenministern der Mitgliedsländer bzw. ihrer 
ständigen diplomatischen Vertreter. Es kann u.a. Empfehlungen und 
Konventionen beschließen; Empfehlungen sind für Mitgliedsstaaten 
nicht bindend, Konventionen sind nur für jene (Mitglieds-)Staaten 
bindend, die sie auch ratifizieren (Ministerkomitee des Europarates 
o. J.).

 � die Wettbewerbs- und Handelspolitik: 
in diesem Bereich verfügt die EU über 
ausschließliche Gesetzgebungskom-
petenz, d.h. die EU hat ausschließliche 
Zuständigkeit bei der Festlegung der für 
das Funktionieren des Binnenmarkts 
erforderlichen Wettbewerbsregeln und 
der gemeinsamen Handelspolitik;

 � die Umwelt- und Energiepolitik: in 
diesem Bereich verfügt die EU über 
Gesetzgebungskompetenz in geteilter 
Zuständigkeit mit den EU-Mitglied-
staaten, d.h. sowohl die EU als auch die 
Mitgliedstaaten können verbindliche 
Rechtsakte erlassen;

 � der Schutz und Verbesserung der 
menschlichen Gesundheit: in diesem 
Bereich verfügt die EU über Gestal-
tungskompetenz in unterstützender 
Zuständigkeit, d.h. die EU kann Maß-
nahmen mit europäischer Zielsetzung 
zur Unterstützung, Ergänzung und Ko-
ordination von Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten ergreifen.

Die Aktivitäten der Europäischen Union 
im Beleuchtungsbereich werden beson-
ders geprägt durch ihre 2008 beschlosse-
nen „20-20-20-Ziele“: Mit ihnen soll eine 
integrierte Klima- und Energiepolitik eta-
bliert werden, die dem Klimawandel ent-
gegenwirkt und die Energiesicherheit wie 
auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU er-
höht. Gemäß der Ziele sollen bis zum Jahr 
2020 20 Prozent weniger Treibhausgase 
emittiert werden als 1990, 20 Prozent der 
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eingesetzten Energie aus erneuerbaren 
Quellen stammen und durch gesteigerte 
Effizienz 20 Prozent weniger Primärener-
gie als projiziert verbraucht werden (Eu-
ropäische Kommission 2010a).

Ein zentrales gesetzliches Instrument 
mit erheblichem Einfluss auf den gesamten 
Bereich der künstlichen Beleuchtung ist die 
EU-Ökodesign-Richtlinie. Als Bestandteil 
der Wettbewerbs- und Handelspolitik so-
wie der Umwelt- und Energiepolitik der 
EU setzt sie den rechtlichen Rahmen für 
die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energiever-
brauchsrelevanter Produkte (Europäisches 
Parlament/Rat der Europäischen Union 
2009)4. Auf ihrer Grundlage werden mit-
tels EG-Verordnungen (möglich sind auch 
Selbstregulierungsmaßnahmen der Indus-
trie) EU-weit einheitliche produktgrup-
penspezifische Mindestanforderungen 
betreffend Energieeffizienz und Umweltas-
pekten festgelegt. Produkte, die diesen 
Anforderungen nicht entsprechen, erhal-
ten keinen Marktzugang bzw. werden vom 
Markt ausgeschlossen (Umweltbundesamt 
2009a, S.2-4, 52f).

Im Zuge der Erarbeitung der Ver-
ordnungen ist von der Kommission das 
„Ökodesign-Konsultationsforum“ an-
zuhören. Dieses umfasst insgesamt 60 
Personen und setzt sich zusammen aus 

4 Die seit 2009 gültige Fassung löst die erste Fassung der Richtlinie aus 
dem Jahr 2005 ab. In Deutschland trat die Richtlinie 2008 als „Gesetz 
über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte 
(Energiebetriebene-Produkte-Gesetz – EBPG)“ in Kraft (BMJ 2008).

Vertretern aller EU- und EWR-Mitglieds-
staaten sowie 30 Vertretern der an den 
Produktgruppen „interessierten Kreise, 
wie Industrie einschließlich KMU, Hand-
werk, Gewerkschaften, Groß- und Einzel-
händler, Importeure, Umweltschutzgrup-
pen und Verbraucherorganisationen“ 
(Europäisches Parlament/Rat der Euro-
päischen Union 2005: Art. 18; Europäi-
sche Kommission 2008: Art. 3). Die Ver-
treter der interessierten Kreise wurden im 
Anschluss an eine Ausschreibung von der 
Kommission ausgewählt. Dazu gehören 
neben verschiedenen Verbraucherorga-
nisationen und der Umwelt organisation 
WWF zahlreiche Interessensvertretun-
gen der Wirtschaft, u.a. die Federation of 
National Manufacturers Associations for 
Luminaires and Electrotechnical Com-
ponents for Luminaires (CELMA), die 
European Lamp Companies Federation 
(ELC) und das European Committee 
for Electrotechnical Standardization 
(CENELEC) (Europäische Kommission 
o. J.).

Für die Außenbeleuchtung von beson-
derer Bedeutung ist die EG-Verordnung 
245/2009 (Europäische Kommission 
2009a), da sie Lampen, Vorschaltgeräte 
und Leuchten betrifft, die in der Stra-
ßen- und Bürobeleuchtung zum Einsatz 
kommen (Leuchtstofflampen ohne ein-
gebautes Vorschaltgerät und Hochdruck-
entladungslampen). Ziele der Verordnung 
sind Einsparungen im Energieverbrauch 
beim Betrieb sowie die Reduktion des 
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Quecksilbergehalts von Lampen (Birkho-
fer 2011).5 

Das Thema Lichtverschmutzung wird 
in der Verordnung zur Kenntnis genom-
men, dies jedoch recht pauschal und eher 
zurückhaltend. Konkrete Zielstellungen 
werden nicht formuliert:

„Das Ausmaß der so genannten Licht-
verschmutzung konnte in Ermangelung 
international anerkannter wissenschaftli-
cher Methoden zur Messung ihrer Umwelt-
auswirkung nicht bestimmt werden. Es ist 
jedoch unbestritten, dass Maßnahmen zur 
Erhöhung des Wirkungsgrads bei Leucht-
mitteln im Dienstleistungssektor sich positiv 
auf die „Lichtverschmutzung“ auswirken 
können.“ (Europäische Kommission 2009a)

Zu den Konsequenzen der Verordnung 
gehört, dass ineffiziente Leuchtstofflampen 
ohne eingebaute Vorschaltgeräte sowie in-
effiziente Hochdruckentladungslampen bis 
2017 schrittweise vom Markt ausgeschlos-
sen werden. Auch für Vorschaltgeräte und 
Leuchten werden bis dahin strengere Min-
destanforderungen gelten, die auf eine hö-
here Effizienz der Gesamtsysteme abzielen 
(Umweltbundesamt 2009b, S.10ff, 41ff). 
Diese absehbaren Veränderungen haben 

5 Die Umsetzung der Verordnung soll im Vergleich zu einem 
Szenario mit unveränderten Rahmenbedingungen im Jahr 2020 zu 
Energieeinsparungen von 38 TWh führen. Der EU-weite jährliche 
Stromverbrauch der von der Verordnung erfassten Produkte wird auf 
200 TWh im Jahr 2005 geschätzt (dies entspricht einem CO2-Ausstoß 
von 80 Mt); ohne Maßnahmen wird von einer Zunahme bis auf 260 
TWh im Jahr 2020 ausgegangen (Europäische Kommission 2009a). 
Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass infolge der Verordnung 
2020 im Vergleich zum Trendszenario 14 t weniger Quecksilber im 
Lampenbestand enthalten sein werden; ohne Maßnahmen wird von 
einer Zunahme bis auf 18,6 t im Jahr 2020 ausgegangen (Europäische 
Kommission 2009b, S.3f).

Auswirkungen auf andere Akteure, insbe-
sondere auf Hersteller von Beleuchtungs-
produkten und auf Kommunen:

 � Für Hersteller erhöht sich infolge der 
Verordnung der Innovationsdruck ins-
besondere in Richtung Energieeffizi-
enz (Umweltbundesamt 2009a, S.36). 
Durch die Staffelung der Fristen soll 
den Produktentwicklungszyklen – auch 
von KMU – Rechnung getragen wer-
den (Europäische Kommission 2009b, 
S.6). Gleichwohl wird davon ausgegan-
gen, dass die Umsetzung der beiden Be-
leuchtungsverordnungen (245/2009 
sowie 244/2009 für Haushaltslampen) 
eine Verlagerung von Produktionsor-
ten in Länder außerhalb der EU nach 
sich ziehen wird (Umweltbundesamt 
2009a, S.36f).6

 � Für Kommunen ist mit der Verord-
nung keine Umrüstungspflicht für die 
Straßenbeleuchtung verbunden, al-
lerdings werden bestimmte Produkte 
mittelfristig nicht mehr verfügbar sein, 
was Umrüstungen de facto erforderlich 
machen wird (Stadt Offenbach 2009; 
Umweltbundesamt 2009b, S.11). Dies 
bringt Investitionskosten mit sich, die 
sich jedoch aufgrund der erheblichen 
Einsparpotenziale bei Energie- und 
Wartungskosten in überschaubarer Zeit 

6 Lampen mit eingebauter Elektronik werden aufgrund der höheren 
Arbeitsintensität und der damit verbundenen Produktionskosten 
überwiegend außerhalb der EU hergestellt. Schätzungen bezüglich 
der Verlagerung von Arbeitsplätzen aus der EU bewegen sich zwischen 
2.000–3.000 (Schätzung der Europäischen Kommission) und 10.000 
(Schätzung der Hersteller) (Umweltbundesamt 2009a, S.36f).
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amortisieren sollen7 und zu deren Be-
wältigung in Deutschland Fördergelder 
zur Verfügung gestellt werden (insbe-
sondere durch das BMU, s.u.).

Über gesetzliche Regelungen hinaus wirkt 
die Europäische Union über mehrere För-
derprogramme auf die Entwicklung des 
Beleuchtungsbereichs.

Zentrale Bedeutung kommt dem mit der 
Wettbewerbs- und Energiepolitik verbunde-
nen Programm „Intelligent Energy – Euro-
pe“ (IEE; Teil des Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 2007-
2013) zu. Mit diesem fördert die EU ver-
schiedene Projekte zu energieeffizienter Au-
ßenbeleuchtung (Europäische Kommission 
2011a; Europäische Union 2010), an denen 
vornehmlich privatwirtschaftliche Akteure 
beteiligt sind (v.a. Unternehmen der Licht-
industrie und ihre Verbände, Energieagentu-
ren und Energieversorger). Zu den geförder-
ten Vorhaben gehören die folgenden:

 � The European GreenLight Programme in 
New Member States (NEW GREEN-
LIGHT; Laufzeit 2006-2008 – weitere 
Fortführung) führt das 2000 begon-
nene GreenLight Projekt fort. Ziel der 
GreenLight Projekte ist es, möglichst 
viele Städte, öffentliche Einrichtungen 
und Unternehmen für eine Selbstver-

7 Die tatsächliche Amortisationszeit ist im Einzelfall von 
der Ausgangssituation, der Umrüstungsmaßnahme und 
den Rahmenbedinungen der Umrüstung abhängig. Als 
Orientierungswerte werden für Umrüstungen größeren Umfangs 
Amortisationszeiten von 4-12 Jahren angegeben (siehe z.B. KfW 
Bankengruppe, 2011b; Stadt Offenbach, 2009).

pflichtung zur Energieeinsparung bei 
der Beleuchtung zu gewinnen und das 
Wissen über entsprechende Technolo-
gien zu verbreiten (Berliner Energie-
agentur GmbH o. J.a; European Green-
Light Programme o. J.).

 � Intelligent Road and Street lighting in Eu-
rope (E-STREET; Laufzeit 2006-2008) 
zielte darauf ab, das Wissen über intel-
ligente Straßenbeleuchtung zu steigern 
(insbesondere bedarfsabhängiges Dim-
men) und den Einsatz entsprechender 
Technologien in Europa zu fördern 
(Projekt E-STREET o. J.).

 � Bottom up to Kyoto (ButK; Laufzeit 
2007-2009) hatte zum Ziel, durch Pi-
lotprojekte mit Contracting-Modellen 
in Kommunen Markthemmnisse für 
die Erhöhung der Energieeffizienz bei 
Innen- bzw. Straßenbeleuchtung zu 
besei tigen (Berliner Energieagentur 
GmbH o. J.b; ELC o. J.).

 � Energy Saving Outdoor Lighting (ESO-
Li; Laufzeit 2010-2013) knüpft an E-
STREET an und zielt darauf ab, neue 
Technologien zur energieeffizienten 
Beleuchtung des öffentlichen Raums in 
der gesamten EU bekannt zu machen 
und einen zusammen hängenden Markt 
für energieeffiziente Straßenbeleuch-
tung zu schaffen (Berliner Energieagen-
tur GmbH o. J.c; Berliner Energieagen-
tur GmbH 2011a).

Ebenfalls aus Mitteln des Programms IEE 
wird das 2011 eingeführte Instrument ELE-
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NA (European Local ENergy Assistance) 
finanziert. Dieses hat zum Ziel, mittels Zu-
schüssen für technische Hilfen fachliche 
Kapazitätslücken besonders kleiner und 
mittlerer Kommunen und Regionen zu 
schließen, die einer Realisierung von grö-
ßeren Projekten im Energiebereich – z.B. 
einer Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
– im Wege stehen (European Investment 
Bank 2011; Kf W Bankengruppe 2011b).

Als Teil der 2010 von der Europäischen 
Kommission verabschiedeten Strategie 
„Energy 2020 – A strategy for competitive, 
sustainable and secure energy“ werden vier 
neue Großprojekte im Bereich Energie-
technologie und Innovationen eingeleitet, 
darunter die im Juni 2011 gestartete und 
mit 80 Millionen Euro dotierte „Smart Ci-
ties and Communities Initiative“. Ziel es 
ist, Energiesparpotenziale zu erschließen, 
indem in Zusammenarbeit zwischen Indus-
trie und Pilotstädten Möglichkeiten für die 
intelligente Integration städtischer Techno-
logien und Energieflüsse erarbeitet und de-
monstriert werden (Europäische Kommis-
sion 2010b, S.19; Europäische Kommission 
2011b). Der Straßenbeleuchtung wird hier-
bei eine hohe Bedeutung zugeschrieben 
(Oettinger 2011).

Neben der Wettbewerbs- und Energie-
politik werden auch im Bereich der EU-Um-
weltpolitik Projekte unterstützt, die sich mit 
Außenbeleuchtung befassen. Insbesondere 
werden im Rahmen des LIFE+-Programms 
in der Periode 2007-2013 u.a. Vorhaben ge-
fördert, die sich mit dem Thema der Licht-

verschmutzung auseinandersetzen (Euro-
päische Kommission 2011c). An diesen 
Projekten sind neben privatwirtschaftlichen 
Akteuren verstärkt Kommunen, wissen-
schaftliche Einrichtungen und Vereine be-
teiligt. Beispiele für Projekte sind:

 � Urban Light Plan (Laufzeit 2011-2016) 
hat zum Ziel, die Treibhausgas-Emissi-
onen sowie die Lichtverschmutzung in 
der Stadtregion Le Mans (Frankreich) 
zu reduzieren, indem ein innovativer 
und nachhaltiger Plan für das Manage-
ment der öffentlichen Beleuchtung 
erarbeitet wird (Projekt Urban Light 
Plan/Europäische Kommission o. J.).

 � Life at Night (Laufzeit 2010-2014) zielt 
auf einen verbesserten Schutz nachtakti-
ver Tierarten (insbesondere Motten und 
Fledermäuse) ab. Dazu sollen Konzepte 
entwickelt werden, wie die Beleuchtung 
von Kulturdenkmälern energieeffizient 
und umweltgerecht gestaltet werden 
kann, um das Niveau der dabei entste-
henden Lichtverschmutzung zu redu-
zieren (Projekt Life at Night/Europäi-
sche Kommission o. J.).

Im Rahmen des Aktionsplans für Umwelt-
technologie (Environmental Technologies 
Action Plan, ETAP) werden Maßnahmen 
zur Förderung von Umweltinnovationen 
und des Einsatzes von Umwelttechnologien 
unterstützt, darunter das Projekt Dial4Light. 
Das 2006 von den Stadtwerken Lemgo 
(Nordrhein-Westfalen) initiierte Projekt 
zielt auf die Reduktion von Stromkosten und 
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CO2-Emmissionen in Kommunen ab. Dazu 
wird ein Konzept zur bedarfsorientierten 
Beleuchtung umgesetzt (Europäische Kom-
mission 2011d; Europäische Kommission 
2011e; Stadtwerke Lemgo Consult 2011). 

Ebenfalls im Umweltbereich wurde 
von der Europäischen Kommission im 
Rahmen der „Green Public Procurement“-
Initiative zur Förderung der ökologischen 
öffentlichen Beschaffung im Jahr 2010 u.a. 
ein Kriterienset für die Beschaffung von 
Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalen 
veröffentlicht (Europäische Kommission 
2011f). Diese sollen die ökologische Orien-
tierung in entsprechenden Beschaffungspro-
zessen erleichtern und sind – wie das Green 
Public Procurement insgesamt – nicht bin-
dend. In Bezug auf die Straßenbeleuchtung 
wird Lichtverschmutzung als einer der zen-
tralen Umwelteinflüsse identifiziert (neben 
Energie- und Rohstoffverbrauch sowie gif-
tigen Bestandteilen). Geraten wird u.a. zu 
Leuchten, bei denen wenig Licht nach oben 
abgestrahlt wird und – wo möglich – zum 
Einsatz von Dimmern (Europäische Kom-
mission 2010c, S.3; vgl. auch Shaflik 1997).

Das Europäische Parlament befasst sich 
seit ca. fünf Jahren vermehrt mit unter-
schiedlichen Aspekten des Themas Außen-
beleuchtung. Dies zeigt sich insbesondere 
an schriftlichen Anfragen von Parlamenta-
riern an die Europäische Kommission, die 
darüber hinaus ein recht deutliches Bild 
der Entwicklung der Wahrnehmung und 
politischen Bewertung verschiedener The-
menaspekte im Parlament vermitteln:

 � Anfrage von Heaton-Harris (PPE-DE) 
vom 7.2.2000 zu Aktivitäten der Kom-
mission zur Bekämpfung von Lichtver-
schmutzung und CO2-Emissionen durch 
starke Glühlampen (Heaton-Harris 
2000); Antwort der Kommission vom 
7.3.2000: Zu dieser Zeit keine Befassung 
mit Lichtverschmutzung und Verweis 
auf das Subsidiaritätsprinzip (Lösung 
des Problems auf lokaler Ebene); Ver-
weis auf Initiativen zur Förderung ener-
giesparenderer Beleuchtungstechniken 
(Wallström 2000)

 � Anfrage von Higgins (PPE-DE) vom 
22.10.2007 zu Maßnahmen zur För-
derung energiesparender Straßenbe-
leuchtung (Higgins 2007); Antwort 
der Kommission vom 30.11.2007: Ver-
weis auf die Ökodesign-Richtlinie und 
Verordnung zu Straßenbeleuchtung; 
Verweis auf Projekte, die im Programm 
„Intelligent Energy – Europe“ gefördert 
werden (Piebalgs 2007)

 � Anfrage von Sinnott (IND/DEM) vom 
22.10.2007 zu finanziellen und ökologi-
schen Kosten der Lichtverschmutzung 
sowie zu Maßnahmen der Kommission 
zu ihrer Reduktion (Sinnott 2007); Ant-
wort der Kommission vom 3.12.2007: 
„Although the Commission is aware 
of so-called ‘light pollution’, there is no 
evidence that this issue has a significant 
environmental impact that de serves 
priority action at Community level.”; 
Verweis auf Ökodesign-Verordnung zu 
Straßenbeleuchtung; Verweis auf Subsi-
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diaritätsprinzip (Mitgliedstaaten können 
Maßnahmen ergreifen, wenn sie Bedarf 
als gegeben einschätzen) (Dimas 2007)

 � Anfrage von Van Lancker (PSE) vom 
10.2.2009 zu Maßnahmen zur Minde-
rung des Energieverbrauchs und der 
Lichtverschmutzung durch Straßenbe-
leuchtung (Van Lancker 2009);; Ant-
wort der Kommission vom 19.3.2009: 
Verweis auf die Antworten zu den An-
fragen von Higgins und Sinnott; Verweis 
auf Ökodesign-Verordnung zu Straßen-
beleuchtung (Piebalgs 2009)

 � Anfrage von Davies (ALDE) vom 
1.2.2011 zur sinkenden Zahl von Insek-
ten in Europa, u.a. zum Wissensstand 
bezüglich der Auswirkungen künstlicher 
Beleuchtung bei Nacht auf Insektenzahl 
(Davies 2011); Antwort der Kommissi-
on vom 10.3.2011 in Bezug auf die Aus-
wirkungen künstlicher Beleuchtung: 
Verweis auf das LIFE+-Programm und 
dadurch geförderte Projekte (keine di-
rekten Aussagen zum Wissensstand) 
(Potočnik 2011a)

 � Anfrage von Mölzer (NI) vom 
18.2.2011 zum Wissensstand und der 
Förderung optimierter Straßenbeleuch-
tung hinsichtlich Energiekosten, Ver-
kehrssicherheit und Lichtverschmut-
zung (Mölzer 2011); Antwort der 
Kommission vom 30.3.2011: Verweis 
auf die Antworten zu den Anfragen von 
Higgins, Sinnott und Van Lancker; Hin-
weis auf das Instrument ELENA (Euro-
pean Local Energy Assistance) des Pro-

gramms „Intelligente Energie – Europa“ 
und auf die Initiative „Smart Cities and 
Communities“; Verweis auf Kriterien 
für ein umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen im Bereich Straßen-
beleuchtung (Oettinger 2011)

 � Anfrage von Muscardini (PPE) vom 
12.7.2011 zur nächtlichen Anstrahlung 
von Gebäuden, dem Einfluss auf Wan-
dervögel und Möglichkeiten zum Schutz 
ihrer Routen (Muscardini 2011); Ant-
wort der Kommission vom 18.8.2011: 
Auseinandersetzung mit Möglichkeiten 
und Grenzen des Schutzes von Flugrou-
ten, aber keine direkten Aussagen zur 
nächtlichen Anstrahlung von Gebäuden 
(Potočnik 2011b)

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit des 
Europäischen Parlaments nahm im Jahr 
2010 das Thema der Lichtverschmutzung 
in seine offizielle Stellungnahme zur Über-
arbeitung des Aktionsplans für Energieeffi-
zienz (2010/2107(INI)) des Ausschusses 
für Industrie, Forschung und Energie auf. 
Darin wird die Formulierung vorgeschla-
gen, dass es möglich sei, „... gleichzeitig 
gegen die Umweltbelastung durch Licht 
vorzugehen und die Energieeffizienz zu 
steigern, indem die herkömmliche öffentli-
che Beleuchtung und die Anstrahlung tou-
ristisch bedeutsamer Gebäude in den Städ-
ten durch eine effizientere und gezieltere 
Beleuchtung ersetzt wird“ (Europäisches 
Parlament/Liese 2010, S.6). In der Ende 
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2010 vom Europäischen Parlament verab-
schiedeten Entschließung zu der Überar-
beitung des Aktionsplans für Energieeffi-
zienz ist dieser oder ein ähnlicher Hinweis 
auf das Thema Lichtverschmutzung nicht 
enthalten (Europäisches Parlament 2010).

2.1.6 Europäische Umweltagentur (EEA)

Die Europäische Umweltagentur (Euro-
pean Environment Agency, EEA) ist als 
Einrichtung der Europäischen Union damit 
beauftragt, für die öffentliche Verfügbarkeit 
von Informationen über die Umwelt zu sor-
gen. Dazu erstellt sie u.a. Bewertungen und 
Trendanalysen zum Zustand der Umwelt, 
erarbeitet Szenarien, bewertet politische 
Strategien und führt Datenqualitätssiche-
rungen durch. Von zentraler Bedeutung 
sind ihre Fünfjahresberichte über den Zu-
stand der Umwelt in Europa (European 
Environment Agency 2011a; European 
Environment Agency 2011b). Die Ausga-
be für 2010 enthält im Bericht zur städti-
schen Umwelt einen kurzen Abschnitt zu 
Lichtverschmutzung (European Environ-
ment Agency 2010, S.11). Der Fokus liegt 
dabei auf negativen Auswirkungen auf den 
Menschen: Solche werden als möglich, 
aber nicht als erwiesen, erachtet; mögliche 
Auswirkungen auf Flora und Fauna werden 
nicht erwähnt. Während Lichtverschmut-
zung somit von der EEA als Umweltthema 
berücksichtigt wird, ist ihre Haltung zum 
Thema insgesamt deutlich abwartend: Dies 

kommt in der abschließenden Feststellung 
„However, knowledge of this area is very 
limited“ ebenso zum Ausdruck wie darin, 
dass auf ihrer Internetseite kaum Datenma-
terial oder weitere Informationen zum The-
ma verfügbar sind (dies im Kontrast z.B. 
zum Thema Lärmbelastung, dem ein gan-
zer Bereich der Internetseite gewidmet ist). 
Auch andere Aspekte des Themenbereichs 
Außenbeleuchtung, etwa deren Energiever-
brauch, werden kaum gezielt thematisiert.

2.1.7 ICLEI –  Local Governments for  
Sustainability

ICLEI – Local Governments for Sustai-
nability, ein internationaler Verband von 
Kommunen für nachhaltige Entwicklung 
mit über 1220 Mitgliedern, darunter 19 
Städte und Landkreise in Deutschland 
(ICLEI 2011), befasst sich mit unter-
schiedlichen Aspekten der öffentlichen 
Beleuchtung. Insbesondere stellt ICLEI 
auf ihrer Internetseite eine „Sustainable 
Public Lighting Toolbox“ zur Verfügung8 
(ICLEI 2008). Als „One-Stop-Shop“ stellt 
die Toolbox ein breites Spektrum an Infor-
mationen zusammen, die Kommunen bei 
der Gestaltung nachhaltiger öffentlicher 
Beleuchtungslösungen unterstützen sollen. 
Thematisch werden energetische und ge-

8 Die Toolbox ist international ausgerichtet, sie wurde jedoch von 
australischen Institutionen finanziert und ihr Fokus liegt entsprechend 
auf australischen Kommunen. Sie scheint gegenwärtig nicht 
aktualisiert zu werden.
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stalterische Aspekte ebenso berücksichtigt 
wie Lichtverschmutzung und Schadstoffe; 
die Inhalte reichen von Einführungen und 
Begriffsklärungen über technische Daten 
und Diskussionen z.B. zu Beleuchtung und 
Sicherheit bis hin zu Empfehlungen für das 
Vorgehen bei Umrüstungen.

2.2 auf bundesebene

Unter den Bundesministerien befas-
sen sich vornehmlich das BMU und das 
BMBF mit Aspekten der öffentlichen Be-
leuchtung und insbesondere deren Ener-
gieeffizienz.

2.2.1 Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU)

Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
fördert als Teil seiner Klimaschutzinitiati-
ve9 im Rahmen des Förderprogramms für 
Kommunen, soziale und kulturelle Ein-
richtungen u.a. gezielt die Sanierung von 
Außen- und Straßenbeleuchtung. Im Fokus 
stehen hier die durch moderne Beleuch-

9 Das BMU beschreibt den Zweck der Klimaschutzinitiative wie 
folgt: „Mit der Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das 
Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, mit denen 
Emissionen gemindert, Energie effizienter genutzt und erneuerbare 
Energien eingesetzt werden können – in Deutschland und 
international“ (BMU 2010a).

tungsanlagen erzielte Energieeinsparung, 
der damit verminderte CO2-Ausstoß sowie 
die Wirtschaftsförderung. So gewährt das 
BMU für Kommunen, soziale und kultu-
relle Einrichtungen für die Erneuerung der 
Außen- und Straßenbeleuchtung mit LED-
Leuchten10 (und zugehöriger Steuer- und 
Regelungstechnik) einen Zuschuss von bis 
zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben. Voraussetzungen sind, dass:

 � „die CO2-Emissionen der Außenbe-
leuchtung um mindestens 60% gegen-
über dem Ist-Zustand gemindert werden,

 � eine automatische Ein- und Ausschal-
tung über Dämmerungsmelder instal-
liert wird und

 � eine Minderung der CO2-Emissionen 
nicht durch Abschalten von einzelnen 
Leuchten erreicht wird, da dadurch 
Dunkelzonen entstehen können.“ 
(BMU 2010b, S.6)

Ebenfalls zur Klimaschutzinitiative gehört 
das Umweltinnovationsprogramm für 
Kommunen und Unternehmen, über das 
Demonstrationsvorhaben in großtechni-
schem Maßstab gefördert werden (BMU 
2009). Außenbeleuchtung bildet keinen 
expliziten Förderschwerpunkt, spielt je-
doch bei einem aktuell unterstützten 
Projekt zur energetischen Sanierung der 
Außenbeleuchtung von Tankstellen eine 
zentrale Rolle: Im Rahmen des Vorhabens 

10 Die ausschließliche Förderung der LED-Technik ist eine neue, Anfang 
2011 in Kraft getretene Regelung (BMU 2011, S.10).
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sollen bei 50 Tankstellen unterschiedlichen 
Typs LED-Lampen mit Dimmtechnik, 
gekoppelt mit einem Bewegungsmeldesys-
tem zur bedarfsorientierten Steuerung, ein-
gesetzt werden (BMU 2010c; BMU o. J.). 
Im Fokus dieses Vorhabens steht die Re-
duktion des Stromverbrauchs – die gleich-
zeitig erzielte Reduktion der Lichtimmissi-
onen wird nicht thematisiert.

Darüber hinaus initiierte das BMU 
2008 gemeinsam mit der Kf W (Kredit-
anstalt für Wiederaufbau) Bankengrup-
pe und dem Umweltbundesamt (UBA) 
den Bundeswettbewerb Energieeffiziente 
Stadtbeleuchtung; mit der Projektbeglei-
tung wurde die Berliner Energieagentur 
beauftragt. Ziel des Bundeswettbewerbs 
ist es, „… auf die Möglichkeiten aufmerk-
sam zu machen, wie Kommunen Energie 
einsparen und damit ihre Betriebskosten 
langfristig senken können“ (Berliner Ener-
gieagentur GmbH 2010). Im Technikwett-
bewerb, dem ersten Teil des zweiteiligen 
Bundeswettbewerbs, wurde eine „Samm-
lung energieeffizienter Techniken“ erstellt. 
Im zweiten Teil, dem Kommunalwettbe-
werb, werden die 2009 gekürten Gewinner 
bei der Umsetzung besonders energieef-
fizienter Konzepte mit Vorbildcharakter 
unterstützt: sie erhalten aufgrund Ihres 
Pilot- bzw. Demonstrationscharakters eine 
finanzielle Förderung aus dem Umweltin-
novationsprogramm des BMU (Berliner 
Energieagentur GmbH 2010; BMU 2011, 
S.27). Die im Bundeswettbewerb verfolg-
te Ausrichtung auf Energieeffizienz wird 

z.T. kritisiert: So spielte gemäß Hatten-
bach (2008a) die Verringerung oder Ver-
meidung von Lichtverschmutzung keine 
wesentliche Rolle im Bundeswettbewerb: 
Gut ein Fünftel der im Technikwettbewerb 
prämierten Modelle seien nicht geeignet, 
unnötige Abstrahlung in den Himmel zu 
verhindern und daher nicht als energieef-
fizient einzustufen, da dadurch Licht und 
Energie verschwendet werden.

2.2.2 Dem BMU nachgeordnete  
Ämter: UBA, BfN und BfS

Das Umweltbundesamt (UBA) ist 
Deutschlands zentrale Umweltoberbehör-
de und liegt ebenso wie das Bundesamt 
für Strahlenschutz und das Bundesamt 
für Naturschutz im Geschäftsbereich des 
BMU. Das UBA sichert den Vollzug von 
Umweltgesetzen, unterstützt die Bundes-
regierung in wissenschaftlichen Belangen 
und stellt der Öffentlichkeit Informationen 
zum Umweltschutz zur Verfügung (Um-
weltbundesamt 2011a). Im Bereich der 
Außenbeleuchtung förderte das UBA aus 
Mitteln des BMU das Projekt „Ökologische 
Stadtbeleuchtung“ des Umweltverbandes 
NABU (Laufzeit 2008-2011) und initiierte 
2008 gemeinsam mit dem BMU und der 
Kf W den Bundeswettbewerb Energieeffizi-
ente Stadtbeleuchtung (NABU 2011; Berli-
ner Energieagentur GmbH 2010). Darüber 
hinaus befasst sich das UBA in eigenen, an 
die Öffentlichkeit gerichteten Publikatio-
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nen mit dem Thema Außenbeleuchtung 
– meist unter dem Gesichtspunkt der Ener-
gieeffizienz als Beitrag zum Klima- und Na-
turschutz und in Zusammenhang mit der 
EU-Ökodesign-Richtlinie. Dabei wird ins-
besondere die Bedeutung und Anwendung 
der Verordnung für Nicht-Haushaltslampen 
erläutert und Grundlagen der Lichttechnik 
vermittelt (Umweltbundesamt 2009b; Um-
weltbundesamt 2009a). Schließlich bereitet 
das UBA Informationen zur umweltfreund-
lichen öffentlichen Beschaffung auf und 
stellt diese auf ihren Internetseiten zur Ver-
fügung; Hinweise zum Thema Außenbe-
leuchtung liegen jedoch gegenwärtig noch 
nicht vor (Umweltbundesamt 2011b).

Das Bundesamt für Naturschutz (Bf N) 
ist eine der Ressortforschungseinrichtun-
gen des Bundes. Als solche unterstützt es 
das BMU durch seine Forschung zu Fragen 
des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge, setzt Förderprogramme um und über-
nimmt Aufgaben im Vollzug verschiedener 
internationaler Abkommen (Bf N 2011). 
Während in Bezug auf Außenbeleuchtung 
gegenwärtig keine eigenen Publikationen 
oder Projekte vorliegen, die das Thema Au-
ßenbeleuchtung in den Mittelpunkt rücken, 
befasst sich das Bf N im Rahmen wissen-
schaftlicher Veranstaltungen insbesondere 
mit der Problematik der Lichtverschmut-
zung und deren negative Auswirkungen auf 
die Biodiversität: Auf einem 2009 gemein-
sam mit dem NABU organisierten Work-
shop zur „Bestimmung der Erheblichkeit 
und Beachtung von Summationswirkungen 

in der FFH-Verträglichkeitsprüfung“ u.a. 
die Bewertung der Erheblichkeit von Licht-
auswirkungen in der Flora-Fauna-Habitat-
Verträglichkeitsprüfung diskutiert (Hötker 
2009, S.34ff); ebenso ist das Bf N Koopera-
tionspartner der Evangelischen Akademie 
Tutzing für die Ausrichtung der Tagung „Es 
werde Nacht… – Lichtverschmutzung und 
Biodiversität“ im Dezember 2011 (Evan-
gelische Akademie Tutzing 2011). In einer 
Pressemitteilung von 2009 äußert sich Bf N-
Präsidentin Jessel zur TV-Dokumentation 
„Die dunkle Seite des Lichts“ von Freyhoff 
und Uhlmann wie folgt: „Das Bf N sieht in 
der zunehmenden Lichtverschmutzung in 
Natur und Landschaft ein Problem.“ Als 
wichtiges Arbeitsmittel zur Reduktion von 
Lichtimmissionen werden die „Hinweise 
zur Messung und Beurteilung von Lichtim-
missionen“ des Länderausschusses für Im-
missionsschutz (LAI) genannt. Dem 2007 
beschlossenen Ziel der Bundesregierung 
in ihrer „Nationalen Strategie zur Biologi-
schen Vielfalt“ zur Reduktion von beein-
trächtigenden Immissionen wie Lärm und 
Licht sollten „… nun bald Taten folgen“, 
wobei besonders bei den Kommunen Po-
tential zur Beeinflussung der Außenbe-
leuchtung gesehen wird (Bf N 2009).

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 
ist die für den Strahlenschutz zuständige 
Bundesbehörde und arbeitet insbesondere 
mittels eigener Forschungstätigkeit und der 
Informationsaufbereitung „für die Sicher-
heit und den Schutz des Menschen und der 
Umwelt vor Schäden durch ionisierende und 
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nichtionisierende Strahlung“ (BfS 2011). 
Während sich das BfS u.a. mit schädlichen 
Wirkungen elektromagnetischer Strahlung 
(hierzu gehört auch Licht) befasst, werden 
künstliche Lichtimmissionen im Außen-
raum nicht erkennbar thematisiert.

2.2.3 Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF)

Im Anschluss an die mehrjährige Entwick-
lungsförderung für Leuchtdioden-Technik 
(LEDs) schrieb das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 2009 
den Wettbewerb „Kommunen in neuem 
Licht“ aus. Ziel war es, die jüngsten For-
schungsergebnisse schnellstmöglich in die 
Praxis – und insbesondere in die Stadtbe-
leuchtung – zu überführen, um die Verbrei-
tung der LED-Technologie in Deutschland 
voranzutreiben. Der Wettbewerb ist Teil 
der LED-Leitmarktinitiative11, die im Rah-
men der Hightech-Strategie der Bundes-
regierung angesiedelt ist und den Transfer 
zur LED-Technologie fördern soll. Im Jahr 
2010 wurden die zehn Gewinner des Wett-
bewerbs gekürt. Sie erhalten jeweils eine 
Förderung von bis zu zwei Millionen Eu-
ro für die Umsetzung von LED-Beleuch-
tungsprojekten (BMBF 2010).

11 Ziel der Initiative ist es, umfassend über die technologischen 
Entwicklungsstände und -potentiale  zu informieren. Die Technologie 
soll durch Standardsetzung optimiert, Risiken reduziert und die 
Führungsrolle Europas im Technologiebereich gegenüber anderen 
Ländern gesichert werden. Neben Aussagen zur Wirtschaftlichkeit, 
Lebensdauer und Technologiefolgenabschätzung sollen Contracting-
Modelle beworben werden (VDI Technologiezentrum GmbH 2010a).

Über die Aktivitäten im Bereich Tech-
nologieförderung/ Energieeffizienz hinaus 
unterstützt das BMBF im Rahmen des För-
derprogramms „Forschung für Nachhaltige 
Entwicklungen“ (FONA) das interdiszipli-
näre Forschungsprojekt Verlust der Nacht, 
im Rahmen dessen dieser Bericht erstellt 
wurde und welches sich der Untersuchung 
der Ursachen für die zunehmende Beleuch-
tung der Nacht sowie deren ökologische, 
gesundheitliche, kulturelle und sozioöko-
nomische Auswirkungen widmet.

2.2.4 Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi)

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) verfolgt zwar kein 
singuläres Programm, welches unmittelbar 
auf den Beleuchtungsbereich zugeschnit-
ten ist, es bestehen jedoch mehrere Förder-
stränge, in denen die Außenbeleuchtung 
eine – wenn auch insgesamt untergeord-
nete – Rolle spielt. Insbesondere wird im 
Schnittbereich von Wirtschaft und Wissen-
schaft die Entwicklung neuer Technologien 
gefördert. So wird beispielsweise durch das 
Zentrale Innovationsprogramm Mittel-
stand (ZIM) – ein Förderprogramm für 
KMU und wirtschaftsnahe Forschungsein-
richtungen zur Steigerung der Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit – das Netzwerk 
intelligente LED-Beleuchtungstechnik In-
telliLED unterstützt, welches den Aufbau 
eines Kompetenzzentrums anstrebt (BM-
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Wi 2009; evermind GmbH 2009). Im Rah-
men der BMWi-Forschungsinitiative für die 
energieeffiziente Stadt (EnEff:Stadt) wer-
den u.a. zwei Modellprojekte gefördert, in 
denen jeweils integrierte Ansätze zur Stei-
gerung der Energieeffizienz eines Quartiers 
entwickelt und umgesetzt werden – und zu 
deren Projektthemen die Straßenbeleuch-
tung gehört (BMWi 2011a; BMWi 2011b). 
Das Thema (Straßen-)Beleuchtung und 
die einzelnen Ansätze werden darüber hin-
aus jedoch nicht weiter erläutert und spielt 
bislang insgesamt eine sehr geringe Rolle in 
der Forschungsinitiative.

Mit dem Nationalen Energieeffizienz-
Aktionsplan (NEEAP) weist das BMWi 
die erzielten Energieeinsparungen und 
Rahmenbedingungen der Energieeffizi-
enzpolitik in Deutschland gegenüber der 
EU-Kommission aus12. In Bezug auf die Au-
ßenbeleuchtung wird festgestellt, dass die 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung 
für Kommunen eine wichtige und häufig 
verfolgte Möglichkeit zur Energieeinspa-
rung darstellt; darüber hinaus wird das 
Energiespar-Contracting als Möglichkeit 
zur Steigerung der Energieeffizienz u.a. der 
kommunalen Straßenbeleuchtung empfoh-
len (BMWi 2011c, S.74, 76, 85).

Schließlich wird in dem vom BMWi 
erstellten Tourismuspolitischen Bericht 
der Bundesregierung 2008 zwar u.a. die 

12 Damit kommt die Bundesregierung ihren Verpflichtungen 
der EU-Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen (EDL-RL) nach (BMWi 2011c, S.13). Der erste 
NEEAP erschien 2007, die zweite Fasssung 2011.

Bedeutung des naturnahen Tourismus und 
naturnaher Landschaften hervorgehoben, 
das Thema Lichtverschmutzung und Sicht-
barkeit des Sternenhimmels (z.B. in Dark 
Sky Parks) wird jedoch – wie auch in den 
anderen untersuchten Publikationen des 
BMWi – nicht aufgegriffen (BMWi 2008).

2.2.5 Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS)

Ähnlich wie das BMWi befasst sich das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) nicht 
systematisch mit dem Thema Außen-
beleuchtung13. Dennoch wird es in einzel-
nen, durch das Bundesministerium und 
das Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) geförderten Projekten zu 
anderen Schwerpunktthemen aufgegriffen 
– etwa unter dem Gesichtspunkt der Ener-
gieeffizienz oder gestalterischer Aspekte. 
Als ein Beispiel können Modellvorhaben 
zur energetischen Stadterneuerung ge-
nannt werden, in denen z.T. auch Umstel-
lungen in der Straßenbeleuchtung ange-
strebt werden (z.B. BBSR/BBR  2011). 
Die Modellvorhaben werden im Rahmen 
des Forschungsprogramms Experimentel-
ler Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt), 
Handlungsfeld Energetische Stadterneue-

13 Eine Ausnahme bildet der Bereich der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an Fahrzeugen im Straßenverkehr im 
Sinne der Straßenverkehrsordnung, mit der sich das BMVBS 
auseinandersetzt.
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rung, gefördert. In diesem Zusammenhang 
ist 2011 der „Handlungsleitfaden zur Ener-
getischen Stadterneuerung“ des BMVBS 
entstanden (BMVBS  2011): Auf den Be-
reich Außenbeleuchtung wird darin nicht 
vertiefend eingegangen. Ein weiteres Bei-
spiel ist das ExWoSt-Modellvorhaben „In-
novationen für familien- und altengerechte 
Stadtquartiere“. Hier wird das Thema Au-
ßenbeleuchtung in der Veröffentlichung 
„Quartiersentwicklung und neue Techno-
logien“ berührt – v.a. in Zusammenhang 
mit energetischen und Sicherheitsaspek-
ten sowie, als Szenario, die Möglichkeit zur 
Farbwahl der LED-Straßenbeleuchtung 
per SMS (BBR 2007, S.5, 13, 18).

2.2.6 Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft für Immissionsschutz (LAI)

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz (LAI, ehem. Län-
derausschuss für Immissionsschutz), ist 
ein Arbeitsgremium der Umweltminister-
konferenz (UMK) und setzt sich zusam-
men aus den Abteilungsleitenden der für 
den Immissionsschutz zuständigen obers-
ten Behörden der Länder und des BMU. 
Die LAI ist u.a. mit der Aufgabe betraut, 
technischen Auslegungen zu immissions-
relevanten Themen zu verfassen, die den 
relevanten Ämtern in den Bundesländern 
als Orientierungs- und Beurteilungshil-
fen dienen. Zu diesem Zweck dienen 
auch die zuletzt 2000 novellierten „Hin-

weise zur Messung und Beurteilung von 
Lichtimmissionen“ (sog. Licht-Leitlinie): 
Sie enthalten „Vorgaben zur einheitlichen 
Messung und Beurteilung der Wirkung 
von Lichtimmissionen für den Vollzug des 
BImSchG“ (LAI 2000, S.1). Der Bedarf für 
die Licht-Leitlinie ist gegeben, da es bislang 
keine „rechtsverbindlichen Vorschriften 
zur Bestimmung der immissionsschutz-
rechtlichen Erheblichkeitsgrenzen für 
Lichtimmissionen“ gibt und solche vom 
Gesetzgeber auch nicht in Aussicht gestellt 
würden (LAI 2000, S.1f). Die Licht-Leit-
linie baut in wesentlichen Teilen auf der 
Veröffentlichung „Messung und Beurtei-
lung von Lichtimmissionen künstlicher 
Lichtquellen“ (1996) des Arbeitskreises 
Lichtimmissionen der Deutschen Licht-
technischen Gesellschaft (LiTG) auf14 und 
umfasst Hinweise zu folgenden Aspekten 
(LAI 2000): Beurteilung und Messung 
der Raumaufhellung sowie der Blendung, 
Maßnahmen zur Minderung der Störwir-
kung, und – als Anhang – Hinweise über 
die schädliche Einwirkung von Beleuch-
tungsanlagen auf Tiere (insbesondere auf 
Vögel und Insekten) und Vorschläge zu de-
ren Minderung. Nicht behandelt werden 
Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit15 oder die Pflanzenwelt sowie die 

14 Die LiTG veröffentlichte 2011 die „Empfehlungen für die Messung, 
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen künstlicher 
Lichtquellen“ (Brewig u. a. 2011) – die Erwartung liegt daher nahe, 
dass auf dieser Grundlage auch eine neue Licht-Leitlinie beschlossen 
wird.

15 Es wird in Bezug auf das BImSchG festgehalten: „Die im 
Immissionsschutz auftretenden Lichteinwirkungen bewegen sich im 
Bereich der Belästigung“ (LAI, 2000: S. 1f).
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Aufhellung des Nachthimmels (Lichtver-
schmutzung) und deren Auswirkungen.

2.2.7 Deutscher Bundestag

Als Parlament auf Bundesebene befasst 
sich der Deutsche Bundestag in unter-
schiedlichen Formen mit dem Themen-
bereich Beleuchtung und Lichtverschmut-
zung. Neben der Schaffung gesetzlicher 
Grundlagen wie des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) oder des Ener-
giebetriebene-Produkte-Gesetzes (EBPG, 
dies die Umsetzung der EU-Ökodesign-
Richtlinie), welche bestimmte Aspekte 
der künstlichen Beleuchtung bzw. ihrer 
Bereitstellung regeln, wurden seit den 
späten 1990er Jahren insbesondere meh-
rere Petitionen16 und Kleine Anfragen17 
zu verschiedenen Beleuchtungs-Themen 
bearbeitet:

 � 1999 – Kleine Anfrage der Fraktion der 
PDS an die Bundesregierung zu den 
Kosten für Beleuchtung und den Ener-
gieverbrauch: Bezogen auf Außenbe-
leuchtung wird danach gefragt, welche 
„Regelungen zur Beleuchtung und an-
derer energieverbrauchender „Darstel-
lungen“ im öffentlichen Raum […] seit 

16 Eine Petition kann von jedem Bürger an eine Behörde oder 
Volksvertretung eingereicht werden. Es handelt sich entweder um 
Ersuche, welche die Regelung eines bestimmten Gegenstandes 
erzielen wollen, oder um Beschwerden.

17 Kleine Anfragen werden von Parlamentariern an die Exekutive gestellt. 
Es handelt sich dabei um ein Instrument der parlamentarischen 
Kontrolle.

der Regierungsübernahme überprüft“ 
wurden und ob diesbezügliche Verän-
derungen vorgesehen seien. Weiterhin 
wird nach Einsparmöglichkeiten gefragt. 
Antwort der Bundesregierung: Eine 
Überprüfung entsprechender Regelun-
gen ist nicht bekannt, Veränderungsab-
sichten werden keine genannt. Bezüg-
lich Einsparmöglichkeiten wird auf den 
geltenden Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit verwiesen und 
das Energiespar-Contracting als Mög-
lichkeit zur Senkung von Energiekosten 
benannt (Deutscher Bundestag 1999).

 � 2003 – Petition gegen Lichtverschmut-
zung durch Skybeamer, Zuständig-
keitsbereich des BMU (Immissions-
schutz): Ziel der Petition war es, „…
den Einsatz von Skybeamern von März 
bis Mai sowie September bis November 
eines Jahres zu untersagen, um zu ver-
hindern, dass Zugvögel und die Him-
melsbeobachtung von Sternwarten 
beeinträchtigt werden“ (Deutscher Bun-
destag Petitionsausschuss 2004, S.45). 
Empfehlung des Petitionsausschusses: 
Der Petitionsausschuss stellte fest, dass 
es „noch keine rechtsverbindlichen 
Vorschriften zur Bestimmung immis-
sionsschutzrechtlicher Erheblichkeits-
grenzen für Lichtimmissionen“ gab, 
hielt „eine einheitliche Anwendung 
der Licht-Leitlinie auf weitreichende 
Lichtabstrahlung“ für wünschenswert 
und empfahl daher, die Petition an das 
BMU sowie an die Landesparlamente 
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weiterzuleiten (Deutscher Bundestag 
Petitionsausschuss 2004, S.45f).

 � 2009 – Petition für ein Gesetz zur Re-
duzierung der Lichtverschmutzung, 
Zuständigkeitsbereich des BMU (Im-
missionsschutz), 7.282 Unterstüt-
zer: Die Petition forderte aus Grün-
den des Umweltschutzes (v.a. Schutz 
der Fauna) und der abnehmenden 
Sichtbarkeit des Sternenhimmels ein 
bundesweites Gesetz gegen Licht-
verschmutzung. Es wurde auf eine 
entsprechende, 2007 verabschiede-
te Regelung in Slowenien verwiesen. 
Empfehlung des Petitionsausschus-
ses: Der Petitionsausschuss vertrat die 
Auffassung, dass „das gegenwärtige 
rechtliche Instrumentarium den Men-
schen und die Umwelt hinreichend vor 
Lichtimmissionen schützt“ und es da-
her keinen Bedarf für ein entsprechen-
des Gesetz gebe18. Handlungsbedarf 
wurde jedoch im Bereich der „hoch-
reichenden Lichtabstrahlung der Him-
melsstrahler“ und deren Auswirkungen 
v.a. auf die Tierwelt gesehen, weswe-
gen der Ausschuss die Petition an die 
Bundesregierung und die Fraktionen 
des Deutschen Bundestages überwies 
(Deutscher Bundestag Petitionsaus-

18 In der Erklärung wird festgestellt, dass „der Schutz vor schädlichen 
Umweltwirkungen durch Lichtemissionen gewerblicher Art im 
Bundes-Immissionsschutzgesetz geregelt ist“ und in der Licht-
Leitlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz u.a. negative 
Auswirkungen auf die Tierwelt Erwähnung finden – jedoch seien die 
Vorgaben der Licht-Leitlinie „nicht als abschließend anzusehen“, da 
Lichtabstrahlungen, die zur Erhellung des Nachthimmels führen, nicht 
erfasst sind (Deutscher Bundestag Petitionsausschuss 2010a, S.48).

schuss 2010a, S.48; Deutscher Bundes-
tag Petitionsausschuss 2010b, S.56f).

 � 2009 – Kleine Anfrage der Fraktion der 
FDP an die Bundesregierung zu den Kon-
sequenzen der EU-Ökodesign-Richtli-
nie hinsichtlich der Modernisierung von 
Straßenlaternen: Die Anfrage geht von 
einer Umrüstungspflicht für Kommu-
nen aus. Gefragt wird u.a. nach der Beur-
teilung der entsprechenden Verordnung 
durch die Bundesregierung, nach Kon-
sequenzen (insbes. auch Kosten) der 
Umrüstung für Kommunen und Unter-
stützungsangeboten durch die Bundes-
regierung sowie nach den Möglichkei-
ten für Energie- und CO2-Einsparungen. 
Antwort der Bundesregierung: Es wird 
festgehalten, dass keine Umrüstungs-
pflicht für Kommunen besteht und dass 
die Bundesregierung die Initiative der 
EU begrüßt. Die Energieeinsparpoten-
ziale werden wie folgt eingeschätzt: „In 
Deutschland werden pro Jahr drei bis 
vier Mrd. Kilowattstunden für die Be-
leuchtung von Straßen, Brücken und 
Plätzen verbraucht. Mit der heute ver-
fügbaren Technik könnte der gesamte 
Verbrauch – nicht nur der von Lampen 
– halbiert werden. Dies entspräche einer 
Einsparung von 1,5 bis 2 Mrd. Kilowatt-
stunden“. Während die Frage nach den 
(Umrüstungs-)Kosten für Kommunen 
aufgrund der Abhängigkeit von vielen 
Faktoren unbeantwortet bleibt, wird auf 
die Amortisation über geringere Kosten 
verwiesen sowie auf die Fördermöglich-
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keiten im Rahmen der Klimaschutziniti-
ative (Deutscher Bundestag 2009).

2.2.8 Politische Parteien

Unter den politischen Parteien auf Bun-
desebene befassen sich insbesondere 
Bündnis 90/Die Grünen in jüngerer Zeit 
mit dem Thema der Auswirkungen künst-
licher Beleuchtung. Im Mittelpunkt steht 
die Lichtverschmutzung: Im Jahr 2009 
wurde auf Initiative der Grünen ein öf-
fentliches Fachgespräch im Bundestag 
unter dem Titel „Die Schattenseite des 
Lichts – Fachgespräch Lichtverschmut-
zung“ durchgeführt. Die Fachbeiträge 
deckten die Themen der abnehmenden 
Sichtbarkeit des Sternenhimmels, der 
Schlafforschung und Chronobiologie, 
der Auswirkungen auf die Tierwelt sowie 
der Energieeffizienz ab, diskutiert wur-
den auch rechtliche Möglichkeiten zur 
Einschränkung der Lichtverschmutzung 
– so wurde insbesondere eine Techni-
sche Anleitung (TA) Licht gefordert, mit 
der Lichtimmissionen im Außenraum 
geregelt werden könnten (Bündnis 90/
Die Grünen Bundestagsfraktion 2009a; 
Reinboth  2009). Auf das Fachgespräch 
folgte im selben Jahr das Positionspapier 
„Lichtverschmutzung – ein noch unter-
belichtetes Umweltthema“ des Arbeits-
kreises 2 „Umwelt, Energie, Verbraucher 
und Verkehr“ der Grünen. Neben der 
Formulierung des Problems der Lichtver-

schmutzung samt negativer Folgen und 
Begleiterscheinungen (Einfluss auf Öko-
systeme und Menschliche Gesundheit, 
Energieverschwendung, Beeinträchtigung 
der astronomischen Forschung) werden 
die vorhandenen, als unzulänglich einge-
schätzten rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zum Schutz vor Lichtverschmutzung 
sowie eine „Grüne Agenda“ dazu beschrie-
ben. Dazu gehören die Förderung der For-
schung, die Erstellung einer TA Licht19, 
die Anpassung der kommunalen Bau-
ordnungen sowie die intensive Nutzung 
von Lichtmasterplänen (Bündnis 90/Die 
Grünen Bundestagsfraktion 2009b).

Auf den Internetpräsenzen der Bun-
desparteien SPD, Die Linke, FDP und 
Piratenpartei sowie auf jenen ihrer Bun-
destagsfraktionen (soweit vorhanden) 
konnten keine Aussagen zu den Themen-
bereichen Außenbeleuchtung oder Licht-
verschmutzung gefunden werden. Die 
CDU bildet keine große Ausnahme: Beim 
einzigen gefundenen Bezug zum Themen-
bereich handelt es sich um einen Hinweis 
des kommunalpolitischen Sprechers der 
Bundestagsfraktion Peter Götz auf die 
hohe Bedeutung der Kommunen bei der 
Energieeinsparung u.a. durch die Moder-
nisierung der Straßenbeleuchtung, welche 
im Rahmen des Kf W-Förderprogramms 

19 TA = Technische Anleitung: Eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, 
in der gesetzliche Anforderungen im Bereich des Umweltrechts 
konkretisiert werden. Sie bildet die Grundlage für Genehmigungen 
und Anordnungen zuständiger Verwaltungen. In Deutschland 
existieren eine TA Abfall, eine TA Lärm, eine TA Luft und eine TA 
Siedlungsabfall.
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für energieeffiziente Stadtbeleuchtung (Nr. 
215 für Kommunen und Nr. 216 für kom-
munale Unternehmen) unterstützt werden 
kann (Götz 2011, S.6).

2.2.9 Kommunale Spitzenverbände

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
(DStGB), kommunaler Spitzenverband der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 
Deutschland, erkennt die hohe Bedeutung 
der öffentlichen Beleuchtung als Möglich-
keit zur Energie- und Kosteneinsparung für 
Kommunen an: „Es bleibt zu hoffen, dass 
sich möglichst viele Städte und Gemein-
den Schritt für Schritt dem erforderlichen 
Modernisierungsprozess im Bereich der 
öffentlichen Beleuchtung annähern“ (Düs-
terdiek u. a. 2009). Aufgrund aktueller He-
rausforderungen (v.a. Konsequenzen der 
Ökodesign-Richtlinie) und festgestellter 
Probleme (in Anwendungsfällen Schwie-
rigkeiten bei der Identifikation tatsächli-
cher „Kostentreiber“) veröffentlichte der 
DStGB als Orientierungshilfe für seine 
Mitglieder 2009 die Dokumentation „Öf-
fentliche Beleuchtung, Analyse, Potenziale 
und Beschaffung“ (Düsterdiek u. a. 2009). 
Sie enthält Angaben zum Status Quo der 
öffentlichen Beleuchtung in Städten und 
Gemeinden Deutschlands, zu (vergabe-)
rechtlichen Rahmenbedingungen, Förder-
möglichkeiten sowie Anregungen für die 
Optimierung der öffentlichen Beleuchtung 
im energetischen und gestalterischen Sinne.

Der Deutsche Städtetag (DST), kom-
munaler Spitzenverband der kreisfreien 
und kreisangehöriger Städte in Deutsch-
land, betont ebenfalls das Potenzial zur 
Energie- und damit Kosteneinsparung bei 
der Straßenbeleuchtung (Deutscher Städ-
tetag Arbeitskreis Energieeinsparung 2009, 
S.10). In diesem Zusammenhang vertritt 
der DST seit längerem eine kritische Po-
sition gegenüber den DIN-Normen für 
Straßenbeleuchtung, deren Legitimität in-
frage gestellt wird. Als besonders problema-
tisch wird erachtet, dass die DIN-Normen 
mit ihren hohen Helligkeitsstandards als 
„Quasi-Rechtsnormen“ wirken20, obwohl 
sie nicht von einem demokratisch legiti-
mierten Gremium beschlossen wurden und 
empirische Grundlagen zur Rechtfertigung 
der in den Normen verlangten hohen Be-
leuchtungsniveaus fehlen (Mietzsch  2009; 
NABU 2010).

2.3 auf landesebene: fokus auf ber
lin und brandenburg

Beispielhaft sollen im Folgenden die Struk-
turen aus Politik und Verwaltung in den 

20 Der Status von DIN-Normen als „Quasi-Rechtsnormen“ kommt da-
durch zustande, dass sich Gerichte bei Rechtsstreitigkeiten häufig 
an den eigentlich rechtlich unverbindlichen DIN-Normen orientieren 
(Mietzsch 2009). Obwohl gemäß NABU seit 1953 keine Kommune zur 
Haftung wegen unzureichender Beleuchtung Verurteilt wurde, be-
stehe die Möglichkeit, dass „eine schlechte Beleuchtung als Verstoß 
gegen die Verkehrssicherungspflicht gelten kann“ (NABU 2010). Vor 
diesem Hintergrund kommt den Normen eine erhebliche Bedeutung 
für die kommunale Beleuchtungsplanung zu.
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Bundesländern Berlin und Brandenburg 
(als Untersuchungsräume des Verbundpro-
jektes Verlust der Nacht), die sich mit den 
Themen Beleuchtung und Lichtemissionen 
befassen, betrachtet werden.

2.3.1 Land Berlin

Im Land Berlin wird die öffentliche Be-
leuchtung durch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung reguliert21. Beauftragt 
mit dem Betrieb, der Wartung, Instand-
haltung und Schadensbeseitigung der 
Berliner Beleuchtung22 war ab 2000 die Al-
liander Stadtlicht GmbH (Alliander Stadt-
licht GmbH 2010). Im Anschluss an eine 
interimistische Weiterführung und einen 
Gerichtsprozess ist 2011 die Zuständigkeit 
für den Betrieb, die Wartung, die Instand-
haltung und die Schadensbeseitigung der 
öffentlichen Beleuchtung auf die Vattenfall 
Europe Netzservice GmbH übertragen 
worden.

Als Ansprechpartner für störende 
Lichtbelästigungen gelten neben der Vat-
tenfall Europe Netzservice GmbH auch 
die Umweltämter der einzelnen Bezirke. 
Außerdem wird das Thema Lichtver-
schmutzung im Umweltportal der Stadt 
behandelt. Das Umweltportal ist in Ko-

21 Öffentliche Beleuchtung in Berlin: http://www.stadtentwicklung.ber-
lin.de/bauen/beleuchtung/

22 Die Beauftragung erfolgt im Rahmen von so genannten „Contracting-
Modellen“, speziellen Finanzierungs- und Betreibervereinbarungen 
zwischen Kommunen und Unternehmen, die in Kap. 3 genauer 
beschrieben werden.

operation der Berliner Umweltämter, der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Um-
welt und Verbraucherschutz und der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung ent-
standen und bündelt Informationen und 
Ansprechpartner zu verschiedenen städti-
schen Umweltressorts. 

Im Jahre 2011 wurde ein Gesamtkon-
zept der Berliner Beleuchtung erstellt, 
welches Grundlagen für die öffentliche 
Beleuchtung festlegt. Berücksichtigt 
werden ökologische, energetische und 
wirtschaftliche Aspekte ebenso wie die 
städtebaulich-räumlichen Grundlagen, 
Fragen der Sicherheit und Lichtplanungs-
verfahren (Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung 2011).

Als parlamentarisches Gremium ist das 
Berliner Abgeordnetenhaus in den The-
menfeldern öffentliche Beleuchtung und 
Lichtemissionen aktiv. Meist werden Klei-
ne Anfragen zu Themen der öffentlichen 
Beleuchtung, wie beispielsweise Energie-
verbrauch oder stadtkultureller Wert der 
Beleuchtungsanlagen (insbesondere der 
Gasleuchten), beantwortet (Otto 2007; 
Mattuschek  2008). Eine Kleine Anfrage 
einer Abgeordneten der Fraktion Bündnis 
90/ Die Grünen wurde 2009 zum Thema 
Lichtverschmutzung gestellt, die das Ab-
geordnetenhaus mit einem Verweis auf das 
Bundesimmissionsschutzgesetz und das 
Landesimmissionsschutzgesetz Berlin so-
wie auf das mittlerweile veröffentlichte Ge-
samtkonzept für die Beleuchtung der Stadt 
Berlin beantwortet hat (Kubala 2009).
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2.3.2 Land Brandenburg

Im Land Brandenburg befasst sich insbeson-
dere das Ministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz (MUGV) mit 
dem Themenbereich Außenbeleuchtung. 
Im Jahre 2001 wurde das Thema Lichtim-
missionen im Rahmen der Erstellung einer 
Licht-Leitlinie aufgegriffen, die „von den 
zuständigen Immissionsschutz-Behörden 
beim Vollzug des Bundes- und Landesim-
missionsschutzgesetzes (BImSchG, LIm-
schG) bei der Zulassung und Überwachung 
von Anlagen für die Prüfung, Messung so-
wie Beurteilung von Lichtimmissionen zu 
beachten“ ist (MLUR Brandenburg 2001). 
Neben dem Land Brandenburg ist Nord-
rhein-Westfalen das einzige Bundesland 
in Deutschland mit einer solchen Licht-
Leitlinie (Licht-Erlass von 2000: MUNLV 
NRW u. a.  2000). Darüber hinaus stellt 
das MUGV Förderprogramme bereit, im 
Rahmen derer u.a. Maßnahmen im Bereich 
Außenbeleuchtung unterstützt werden 
können. Zu nennen ist insbesondere die 
Förderung von Maßnahmen der Abfallwirt-
schaft, des Immissions- und Klimaschutzes 
(sog. Förderrichtlinie Umweltschutz), die 
sich an Kommunen und kommunale Un-

ternehmen im Land Brandenburg richtet. 
Gefördert werden können u.a. integrierte 
Projekte zur CO2-Minderung durch An-
wendung innovativer Technologien oder 
Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung 
(MUGV Brandenburg 2010).

Weiterhin wurde vom Landesbetrieb 
für Straßenwesen ein Ortsdurchfahrten-
Leitfaden (OD-Leitfaden) erstellt, der 
– neben einigen Hinweisen zum Einsatz 
von Beleuchtung für die Verkehrssicher-
heit – einen kurzen Abschnitt zum Thema 
Gestaltung der Beleuchtung in Ortsdurch-
fahrten enthält (MSWV Brandenburg 
2001, S.34). Thematisiert werden in erster 
Linie Aspekte der raumgliedernden und 
-bildenden Wirkung künstlicher Beleuch-
tung. Empfohlen wird insbesondere die 
Wahl eines zurückhaltenden, zeitgenössi-
schen Leuchtendesigns und die Meidung 
historisierender Leuchten, denn „…nicht 
die Leuchten sind das Wichtigste, sondern 
das Licht“ (MSWV Brandenburg 2001, 
S.34).

Eine Recherche auf den Internetseiten 
des Landtages des Landes Brandenburg 
nach den Stichworten „Lichtverschmut-
zung“ und „öffentliche Beleuchtung“ (u.ä.) 
erbrachte keine Ergebnisse.
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3. PrIVatwIrtschaftlIchE aktEurE  
und VErbändE

Hersteller und ihre Verbände, Lichtdesigner 
und -künstler, Energieagenturen und An-
bieter integrierter Beleuchtungslösungen, 
Energieversorger und Netzbetreiber – das 
Feld der privatwirtschaftlichen Akteure 
mit Bezug zur künstlichen Beleuchtung ist 
ebenso breit gefächert, wie ihr Einfluss auf 
die Entwicklung von Art und Ausmaß der 
Beleuchtung im öffentlichen Raum. Die 
Unternehmen der Lichtindustrie und die 
Hersteller von Lichtwerbeanlagen stellen 
das Angebot an Beleuchtungsprodukten 
und gestalten damit die Palette, die Nach-
fragern von Beleuchtungslösungen – meist 
die öffentliche Hand, Unternehmen und 
Privatpersonen – zur Auswahl steht. Ihre 
Positionen werden durch Branchenver-
bände vertreten, die auf politische Rah-
mensetzungen einwirken und Normen 
mitgestalten. Energieagenturen, häufig 
öffentlich-private Partnerschaften, beraten 
Nachfrager bei der Entwicklung von ener-
gieeffizienten Beleuchtungslösungen und 
übernehmen damit eine Vermittlungsrolle 
zwischen verschiedenen Akteuren. Lichtde-
signer, -planer und -künstler befassen sich 
im Schwerpunkt mit der Konzipierung und 
Gestaltung von Beleuchtungslösungen und 
Lichtkunst (hier sind die Grenzen fließend) 
– sie zeigen damit Anwendungsmöglichkei-
ten für Produkte auf, in denen sich neben 

Zielstellungen der Nachfrager auch eigene 
Zielsetzungen manifestieren können. Eine 
ähnliche Rolle kommt Anbietern integ-
rierter Beleuchtungslösungen zu, die Kon-
zeptentwicklung und Umsetzung aus einer 
Hand anbieten. In diesem Markt sind auch 
Energieversorger und Netzbetreiber prä-
sent, deren zentrale Rolle in der Lieferung 
und preislichen Gestaltung der nötigen 
energetischen Ressourcen liegt.

Dominierende Themen für privatwirt-
schaftliche Akteure im Beleuchtungsbereich 
sind gegenwärtig die Energie- und Kostenef-
fizienz, dies vor dem Hintergrund von Um-
rüstungen der Straßenbeleuchtung sowie 
der verbreiteten politischen Forderung und 
Förderung von Contracting- bzw. PPP-Mo-
dellen. Während gestalterische Aspekte und 
– insbesondere bei der Straßenbeleuchtung 
– die Gewährleistung von Sicherheit eine 
durchaus bedeutende Rolle spielen, werden 
Lichtverschmutzung oder ökologische Aus-
wirkungen eher am Rande thematisiert.

3.1 lichtindustrie

Die Herstellung von Beleuchtungsproduk-
ten ist ein globales Geschäft, an dem gro-
ße multinationale Konzerne mit breiten 
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Produktpaletten ebenso beteiligt sind wie 
kleine, hoch spezialisierte Unternehmen. 
Dabei zeigen sich deutliche strukturelle 
Unterschiede in zwei Marktsegmenten: 
Während der Markt für Lampen und Vor-
schaltgeräte stark konzentriert ist, ist jener 
für Leuchten stark fragmentiert (Waide/
Tanishima 2006, S.250-251). 

Bezogen auf Beleuchtungsprodukte 
insgesamt war die Europäische Union – ge-
messen an den Einnahmen der Hersteller 
– 2005 die weltgrößte Herstellungsregion: 
ca. EUR 13 Mrd. wurden insgesamt einge-
nommen, von denen fünf Mrd. der Lam-
penherstellung und acht Mrd. der Herstel-
lung von Leuchten, Vorschaltgeräten und 
Zubehör zuzuordnen sind. Gemessen an 
der Produktionsmenge wurde jedoch be-
reits 2006 davon ausgegangen, dass China 
die EU übertrifft. Unter den drei Haupt-
Exporteuren von Beleuchtungsprodukten 
– der EU, China und Japan – verzeichnete 
das Land mit seinem rasanten Wachstum 
in den vergangenen Jahren die markantes-
te Entwicklung (Waide/Tanishima 2006, 
S.253-254).

Der weitgehend standardisierte inter-
nationale Markt für Lampen wird gemäß 
Waide und Tanishima (2006, S.251-253) 
seit mehreren Jahrzehnten von drei mul-
tinationalen Herstellern dominiert: Phi-
lips (mit Sitz in den Niederlanden), OS-
RAM (Deutschland) und General Electric 
(USA). Infolge der Wirtschaftsreformen 
der vergangenen Jahre ist die Rolle von 
Lampenherstellern aus China – z.T. han-

delt es sich dabei um Joint Ventures mit 
Philips, OSRAM und General Electric – 
auf dem Weltmarkt rapide gewachsen.

In Europa – und insbesondere gegen-
über der Europäischen Union – werden 
die Hersteller von Beleuchtungsprodukten 
durch zwei Verbände vertreten. 

Der Verband der Verbände Federation 
of National Manufacturers Associations 
for Luminaires and Electrotechnical Com-
ponents for Luminaires in the European 
Union (CELMA) vernetzt und vertritt 
19 nationale Verbände der Hersteller von 
Leuchten- und Leuchtenkomponenten aus 
13 EU-Mitgliedsländern, zu denen u.a. der 
deutsche Zentralverband der Elektrotech-
nik- und Elektrizitätsindustrie (ZVEI, s.u.) 
gehört. Die Mitgliedsverbände vertreten 
nach Angaben des Verbands zusammenge-
nommen über 1.000 – mehrheitlich kleine 
und mittlere – Unternehmen, die in Europa 
ca. 107.000 Personen beschäftigen und ei-
nen Umsatz von EUR 15 Mrd. generieren 
(CELMA 2011a). Neben Interessensver-
tretung und Vernetzung engagiert sich die 
CELMA besonders für die Entwicklung 
technischer Normen (CELMA 2011b).

Die European Lamp Companies Fe-
deration (ELC) ist der europäische Ver-
band der Lampenhersteller, dem die acht 
größten Hersteller in Europa23 angehören 
sowie – als „associated members“ – auch 

23 Nach Angaben der ELC sind dies die Unternehmen Philips Lighting, 
Osram GmbH, GE Lighting, Havells Sylvania, Aura Light, BLV Licht- 
und Vakuumtechnik GmbH und NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG 
(ELC 2011a).
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Verbände der Lichtindustrie wie der ZVEI. 
Gemäß dem Verband verantworten die 
Mitgliedsunternehmen zusammengenom-
men ca. 95 Prozent der Lampenherstellung 
in Europa, erzeugen fünf Mrd. Euro Um-
satz in Europa und beschäftigen in Europa 
50.000 Personen (ELC 2011b). Die ELC 
vertritt ihre Mitglieder gegenüber der EU 
und kooperiert mit verwandten Verbänden, 
insbesondere der CELMA (ELC 2011a). 
Gemeinsam haben die beiden Verbände 
zahlreiche Positionspapiere und Publika-
tionen veröffentlicht, darunter einen Leit-
faden zur EG-Verordnung 245/2009 im 
Rahmen der Ökodesign-Richtlinie der EU 
(CELMA/ELC 2010b). In einer 2011 er-
schienenen gemeinsamen Veröffentlichung 
zur Bedeutung von qualitativ hochwertiger 
Beleuchtung wird die Bedeutung neuer 
Beleuchtungstechnologien zur Erreichung 
verschiedener Ziele, insbesondere zur Ener-
gie- und Ressourceneinsparung, hervor-
gehoben. Handlungsbedarf seitens der EU 
und ihrer Mitgliedsstaaten wird bezüglich 
der Umrüstung von alten auf neue Techno-
logien festgestellt: Ihnen wird empfohlen, 
Maßnahmen zur Beschleunigung von Um-
rüstungsvorgängen zu ergreifen. 

Lichtverschmutzung und damit ver-
bundene negative Auswirkungen auf den 
Menschen (Sichtbarkeit des Sternenhim-
mels, Nachtschlaf) sowie auf den Ressour-
cenverbrauch werden – wenn auch eher 
am Rande – als Problem identifiziert. Sie 
werden auf den nicht sachgerechten Ein-
satz künstlicher Beleuchtung zurückge-

führt und Empfehlungen zu ihrer Minde-
rung bleiben auf einem sehr allgemeinen 
Niveau (z.B. soll Sky Glow vermieden wer-
den) (CELMA/ELC 2011).

In Deutschland ist der Fachverband 
Licht im Zentralverband der Elektrotech-
nik- und Elektrizitätsindustrie (ZVEI 
Licht) der Branchen- und Fachverband der 
Lichtindustrie. Er bündelt die Interessen 
von Herstellern im Beleuchtungsbereich, 
wirkt auf politische Entscheidungen und 
Rahmensetzungen ein, beteiligt sich an 
Normungsprozessen und betreibt Marke-
ting für die Branche (ZVEI e.V. 2011). So 
trägt der Verband mit ca. 130 Mitglieds-
unternehmen u.a. die Publikations- und 
Marketingplattform „licht.de“ (ehemals 
Fördergemeinschaft Gutes Licht). Auf der 
Internetseite werden Entwicklungen im Be-
reich der Lichttechnik und Einsatzmöglich-
keiten künstlicher Beleuchtung besprochen 
und Produkte und Hersteller präsentiert; 
die Adressaten sind Planer und Architekten, 
Installateure und Händler sowie Endver-
braucher (licht.de – Fördergemeinschaft 
Gutes Licht 2011a). Neben den Themen-
bereichen Lichtqualität, Lichttechnik 
und Lichtmanagement werden auch Um-
weltaspekte thematisiert: Darunter fallen 
Klimaschutz bzw. die Reduktion von CO2, 
die Entsorgung von Lampen und Leuch-
ten, Lichtimmissionen (i.S. von störenden 
Auswirkungen auf Anwohner) sowie die 
Auswirkungen von künstlicher Außenbe-
leuchtung auf Insekten. Darüber hinaus 
organisierte der Verband bislang zweimal 
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(2008/2009 und 2010) die „ZVEI Roads-
how Kommunale Beleuchtung“, 2010 un-
ter dem Motto „Besseres Licht – weniger 
Kosten: Kommunen rüsten um“. Im Rah-
men der Roadshow wurden regionale Best-
Practice-Beispiele vorgestellt und Vertreter 
aus Kommunen und Unternehmen refe-
rierten an verschiedenen Orten in Deutsch-
land zu den Themen Potenzialermittlung, 
Finanzierung, Förderungsmöglichkeiten 
und Entsorgung alter Lampen (licht.de – 
Fördergemeinschaft Gutes Licht 2011b). 
Im Mittelpunkt der Roadshows und der 
Präsentationen der Best-Practice-Beispiele 
standen die Themen Energieeffizienz und 
technische Optimierung; Lichtverschmut-
zung und Umweltauswirkungen sind von 
untergeordneter Bedeutung. 

Die Lichtindustrie erlebt gegenwärtig 
eine Phase des tiefgreifenden Wandels, der 
durch das Zusammenwirken verschiedener 
Faktoren geprägt ist. Dazu gehören insbe-
sondere die in den letzten Jahren fortschrei-
tende wirtschaftliche Globalisierung ver-
bunden mit dem Wachstum Chinas und die 
verstärkten – und z.T. in gesetzliche Form 
gegossenen – Forderungen nach energie-, 
ressourcen- und kostenschonenden Be-
leuchtungsprodukten.24 Ein zentrales The-
ma, mit dem sich gegenwärtig Hersteller, 
ihre Verbände aber auch öffentliche Insti-

24 Ein wesentlicher Anteil des Wachstums chinesischer Hersteller wird 
zurückgeführt auf den weltweiten Trend hin zu energieeffizienten 
Leuchtmitteln und insbesondere Kompaktleuchtstofflampen 
(Energiesparlampen): Schätzungen zufolge wurden in China 2005/06 
ca. 70 Prozent der auf dem Weltmarkt gehandelten Energie spar-
lampen produziert (Waide/Tanishima 2006, S.253-254).

tutionen befassen, ist die LED-Technologie 
– ein Hoffnungsträger bezogen nicht nur 
auf Energie- und Kosteneffizienz, sondern 
auch auf Investitionen und die Entstehung 
neuer Märkte (Waide/Tanishima 2006, 
S.460-461). Im Bereich der Außen- und 
Straßenbeleuchtung ist die Technologie 
noch nicht weit verbreitet und befindet 
sich in einer Entwicklungsphase, ihr wird 
jedoch ein hohes Verbreitungspotenzial zu-
geschrieben und sie wird in vielen Ländern 
von politischer Seite gefördert (z.B. die 
LED-Leitmarkt initiative in Deutschland) 
(von Flotow u.a.  2009; VDI Technologie-
zentrum GmbH 2010a). Zusammen mit 
der technischen Weiterentwicklung und 
der Steigerung der Nachfrage stellt die Nor-
mierung der Technologie gegenwärtig ein 
zentrales Anliegen der Lichtindustrie dar. 
Von den europäischen Verbänden wird auf 
die Festlegung europäischer Normen und 
Standards gedrängt – als Grund wird der 
Markteintritt minderwertiger Produkte ge-
nannt, die im Gegensatz zu jenen der „res-
pectable manufacturers“ die Erwartungen 
nicht erfüllen und so zu einer Schädigung 
des Marktes führen können (CELMA/
ELC 2010a). Auch auf globaler Ebene wird 
auf international gültige Normen hingear-
beitet, da gegenwärtig eine Vielzahl unter-
schiedlicher LED-Technologiestandards 
und Bauteilvarianten existieren. Eine Eigen-
initiative der Industrie ist das 2010 gegrün-
dete Zhaga Consortium: Der internationale 
Zusammenschluss zahlreicher großer und 
mittelständischer Unternehmen der Licht-



41Privatwirtschaftliche Akteure und Verbände 

industrie hat zum Ziel, industrieinterne 
Standardisierungen für die Schnittstellen 
von LED-Lichtmodulen zu entwickeln 
(Zhaga Consortium 2011; VDI Technolo-
giezentrum GmbH 2010b).

Das Thema Lichtverschmutzung wird 
rezipiert, spielt jedoch gegenüber anderen 
Aspekten eine untergeordnete Rolle: Ne-
ben der Thematisierung von Lichtimmis-
sionen auf der Plattform licht.de präsen-
tieren Hersteller – z.B. Philips – vereinzelt 
best-practice-Beispiele und werben mit 
weniger Lichtverschmutzung durch Be-
leuchtungsmodernisierung (Philips Licht 
GmbH o. J.).

3.2 Energieagenturen

Aufgabe von Energieagenturen ist die um-
fassende Beratung und Unterstützung, z.B. 
hinsichtlich Planung und Bau von Anlagen, 
von öffentlicher Hand und privaten Un-
ternehmen in Fragen der Energieeffizienz 
mit dem Ziel der Energieeinsparung und 
der Umsetzung der Klimaschutzziele; der 
Teilbereich Beleuchtung ist dabei nur ein 
Teil des Aktionsspektrums. Contracting-
Modelle, d.h. die Übertragung von eigenen 
Aufgaben wie die Gewährleistung der Stra-
ßenbeleuchtung auf einen Dienstleister, sind 
beim Thema Kosteneinsparungen durch 
energieeffizienzsteigernde Modernisierung 
der Straßenbeleuchtung eine zunehmend 
genutzte Möglichkeit für Kommunen, wo-

bei im Zuge der Modernisierung feste Ein-
sparziele vereinbart und durch Umrüstung 
von Steuerungselementen und Einsatz von 
Hochdruck-Natriumdampflampen und – 
bisher noch vereinzelt LED-Technologie 
– Energiesparpartnerschaften gebildet 
werden (Bressem 2011). Derlei Modelle 
funktionieren nach dem Baukastenprinzip, 
wobei sich Marktregeln und ein verlässli-
cher juristischer Rahmen erst entwickeln 
(Hessling 2010; Ringwald/Bauer 2009). 
Die vom Bundesministerium für Finanzen 
und vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung gegründete ÖPP 
Deutschland AG verfolgt das Ziel, möglichst 
maßgeschneiderte Public-Private-Partner-
ship-Dienstleistungen (PPP-Dienstleistun-
gen) zu entwickeln und zu vermarkten, um 
so Lichtcontracting zu noch größerem Po-
tenzial zu verhelfen (ÖPP Deutschland AG 
2011; Lessig 2011).

Im Bundesverband der Energie- und 
Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) 
sind 32 Energieagenturen in Deutschland 
zusammengefasst. Der Verband bündelt 
und vertritt die Interessen seiner Mitglieder 
und fördert den Austausch zwischen ihnen 
(Berliner Energieagentur GmbH  2011b). 
Die Deutsche Energie-Agentur (DENA) 
sieht sich als Kompetenzzentrum in energie-
politischen Fragen und Themen der Ener-
gieeffizienz und befindet sich mehrheitlich 
in Besitz der Bundesrepublik Deutschland, 
namentlich BMWi und BMU, die über 
die DENA Förderprogramme, Marketing 
und Energiepolitik betreiben. Sie erhält 
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die Hälfte ihrer Einkünfte von beteiligten 
Gesellschaftern wie der Kf W, Deutsche 
Bank und Allianz SE. Die DENA empfiehlt 
Contracting-Modelle als Möglichkeit zur 
Steigerung der Energieeffizienz durch die 
Erneuerung von Straßenbeleuchtung und 
fördert deren Verbreitung durch Portale, In-
formationsmaterial und Unterstützung für 
Kommunen und Unternehmen. Ein zentra-
les Beispiel hierfür ist der „Lotse energieeffi-
ziente Straßenbeleuchtung“, ein von der DE-
NA mit den Partnern ZVEI, DStGB, Kf W 
Bankengruppe und Forum Contracting e.V. 
getragenes Online-Informationsangebot im 
Rahmen der BMWi-geförderten „Initiative 
Energieeffizienz“ (Deutsche Energie-Agen-
tur GmbH  2011a). Lichtverschmutzung 
bzw. die Reduktion überflüssiger Beleuch-
tung wird kaum thematisiert, jedoch als 
Argumente zur Überzeugung der „Interes-
sensgruppe Bevölkerung“ für eine Moderni-
sierung der Straßenbeleuchtung empfohlen 
(Barckhausen 2011, S.15).

Die Energieagenturen sind meist lokal 
oder regional organisiert und unterschei-
den sich hinsichtlich Trägerschaft und 
Organisationsform. Die meisten sind als 
PPP auf Initiative von Landesregierun-
gen entstanden, jedoch privatwirtschaft-
lich organisiert, einige als Verein verfasst 
oder direkt an eine öffentliche Institution 
angegliedert. Träger oder Gesellschafter 
sind staatliche Institutionen, Banken, In-
dustrie- und Handwerkskammern sowie 
Energieversorger. Zum Teil werden sie mit 
öffentlichen Geldern bezuschusst (Deut-

sche Energie-Agentur GmbH 2011b). 
Themen wie Energieeffizienz und Kosten-
einsparungen spielen eine große Rolle. 

Als Organisatorin des Bundeswettbe-
werbs „Energieeffiziente Stadtbeleuch-
tung“ hat die Berliner Energieagentur 
(BEA) dieses Thema für die Stadtbeleuch-
tung in den Fokus gerückt. Des Weiteren 
ist sie gemeinsam mit dem Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindust-
rie (ZVEI) Veranstalterin der Roadshow 
„Kommunale Beleuchtung“, die eben-
falls das Ziel verfolgt, die Installation von 
energieeffizienter Stadtbeleuchtung zu 
beschleunigen (Berliner Energieagentur 
GmbH/ZVEI 2008). Auf europäischer 
Ebene beteiligt sich die Berliner Energie-
agentur an mehreren Projekten, das Vor-
haben ESOLi – Energy Saving Outdoor 
Lighting wird von ihr geleitet (Berliner 
Energieagentur GmbH o. J.c).

3.3 anbieter integrierter beleuchtungs
lösungen

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von 
Unternehmen, die für Kommunen und 
Unternehmen integrierte Beleuchtungslö-
sungen, Installation und Instandhaltung der 
Beleuchtung (v.a. Straßen beleuchtung) of-
ferieren. Um kommunale Einsparpotentiale 
hinsichtlich Installations-, Instandhaltungs- 
und Energiekosten nutzen zu können, sind 
mitunter tiefgreifende Umbaumaßnahmen 
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nötig. Dies eröffnet einen neuen Markt für 
Unternehmen, die Straßenbeleuchtung in-
stallieren und betreiben. Diese sind häufig 
im Rahmen von Contracting tätig. Derlei 
Modelle werden von Beratungsagenturen 
und der Deutschen Energie-Agentur DENA 
empfohlen und werden auch von der Bun-
desregierung gewünscht und unterstützt 
(BMWi  2007). Das Contracting-Modell 
kann auf Basis unterschiedlicher Service-Le-
vel differenziert werden in technisches Anla-
genmanagement, Energie spar-Contracting, 
Energieliefer-Contracting und umfassendes 
Contracting (Meinefeld 2004). Der Con-
tractor übernimmt die Verantwortung so-
wie die Finanzierung der Maßnahmen, die 
zur Erreichung der vertraglich vereinbarten 
Energieeinsparung erforderlich sind. Als 
Gegenleistung erhält der Contractor dafür 
einen Anteil an den eingesparten Ener-
giekosten (von Flotow u. a.  2009; licht.
de – Fördergemeinschaft Gutes Licht o.J.). 
Als Beispiele für Anbieter integrierter Be-
leuchtungslösungen können die ehemalige 
und die aktuelle Betreiberin der Berliner Be-
leuchtung, die Alliander Stadtlicht GmbH 
und die Vattenfall Europe Netzservice 
GmbH, genannt werden.

3.4 leuchtwerbungsindustrie

Auf europäischer Ebene verfolgt der Euro-
päische Verband der Leuchtwerbung (ESF) 
als Dachverband die Interessen der Leucht-

werbungsindustrie auf europäischer Ebene. 
Ziel ist die Förderung der Akzeptanz und 
Verbreitung von Leuchtwerbung und das 
Bemühen, harmonisierte technische Regel-
werke im Bereich Leuchtwerbung zu schaf-
fen. Einen deutschen Mitgliedsverband 
scheint es im ESF nicht zu geben. Das The-
ma Lichtverschmutzung und Belästigung 
der Öffentlichkeit durch Leuchtwerbung 
spielt keine Rolle in der Selbstdarstellung 
(ESF e.V. o. J.).  des Verbandes. Im Fach-
verband für Lichtwerbung (FVL) sind Un-
ternehmen organisiert, die hauptsächlich 
beleuchtete Werbeflächen, Leuchtreklame 
und zunehmend auch LED-Werbefläche 
verkaufen, planen, herstellen, montieren 
und betreiben. Es gibt mehrere kleine und 
mittlere Unternehmen, die den Markt do-
minieren. In diese Rubrik fallen nicht die 
Hersteller von Leuchtmitteln, wobei es dort 
auch Schnittmengen gibt. Durch Lichtwer-
bung erhöht sich die Sichtbarkeit eines Un-
ternehmens oder einer Marke, Firmensitze 
können so als dreidimensionale Visitenkarte 
begriffen werden. Der Fachverband sieht die 
Zukunft der Lichtwerbung in großflächigen 
LED-Displays an Außenfassaden und in aus-
gefeilter Gebäudeillumination zur Schaffung 
einer Corporate Identity. Zwar räumt der 
Verband die möglicherweise unästhetische 
und störende Wirkung von Lichtwerbung 
in einer Publikation (Wurm/Hempel 2009, 
S.160) ein, jedoch wird die Stadt als Werbe-
fläche begriffen, die mit verschiedenen Me-
dien zu bearbeiten sei. Allerdings setzen hier 
Landesbauordnungen oder z.B. das Werbe-
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konzept der Stadt Berlin Grenzen (Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung 2011). 
Wie auch der ZVEI versucht der FVL, durch 
Einwirkung auf den Gesetzgeber die Inte-
ressen der Branche zu wahren sowie hohe 
Qualitätsstandards zu setzen. Für seine Mit-
glieder versucht der Verband durch Inkennt-
nissetzung über rechtliche Entwicklungen 
einen Informationsvorsprung zu schaffen. 
Eine systematische Auseinandersetzung mit 
dem Beitrag von Leuchtwerbung zur Licht-
verschmutzung ist in den Veröffentlichun-
gen des FVL nicht erkennbar.

Als weiterer relevanter Akteur ist der 
Fachverband Außenwerbung e.V. (FAW) als 
Interessensvertretung der Werbeindustrie 
zu nennen, zu der auch zahlreiche Anbieter 
verschiedener Formen von Leucht- bzw. 
beleuchteter Werbung gehören. Neben der 
klassischen Interessensvertretung und dem 
Mitgliederservice verfolgt der FAW auch 
die wirtschaftliche und technische Weiter-
entwicklung von Werbeträgern. Zu den au-
ßenbeleuchtungsrelevanten Produkten, die 
durch den FAW und seine Mitgliedsunter-
nehmen beworben werden, gehören

 � hinterleuchtete Plakate und Poster in 
Vitrinen, je nach Größe bezeichnet als 
„City-Light-Boards“, „City-Light-Pos-
ter“ oder „Ganzsäulen“ – deren Zahl 
wird Deutschlandweit auf 13.500, resp. 
98.000, resp. 16.500 geschätzt – sowie 
die verwandten „EL-Poster“, bei denen 
die Elektrolumineszenz-Technik zu-
sätzlich u.a. die Umsetzung von Anima-
tionen ermöglicht;

 � unterschiedlich große, von vorne ange-
leuchtete Poster inkl. der „Riesenpos-
ter“, mit denen etwa Baugerüste ver-
hüllt werden und deren Größe „kaum 
Grenzen gesetzt“ sind;

 � 35-60m hohe „Werbetürme“ mit stark 
beleuchteten (200-Lux-Strahler), bis zu 
224 m2 großen Plakaten an stark frequen-
tierten Autobahnen (FAW e.V. o. J.).

Die (z.T. sehr intensive) Beleuchtung der 
Werbemedien wird dabei vornehmlich als 
Mittel zur Gewährleistung einer Werbewir-
kung rund um die Uhr als auch zur verstärk-
ten Inszenierung der Werbung gesehen. Auf 
negative Auswirkungen bzw. den Beitrag 
beleuchteter Außenwerbung zur Lichtver-
schmutzung wird nicht eingegangen.

3.5 lichtdesigner, lichtplaner,  
lichtkünstler

Der Internationale Verband der Lichtdesi-
gner (IALD – International Association of 
Lighting Designers) ist eine internationale 
Assoziation von Lichtplanern, Lichtdesig-
nern, integrierten Lichtplanungsunterneh-
men, Architekten und Stadtplanungsbüros, 
die ihre Dienstleistungen, z.B. Beleuch-
tungskonzepte und deren Umsetzung zu 
Werbe- und Inszenierungszwecken, zur Ver-
besserung der Aufenthaltsqualität und auch 
im Hinblick auf Energieeffizienz für Unter-
nehmen und die öffentliche Hand, anbieten 
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wollen. Der Verband strebt die Setzung von 
Standards an. Für seine Mitglieder steht die 
Erfüllung der Kundenwünsche im Vorder-
grund, mit dem Fokus energieeffiziente Be-
leuchtungslösungen mit nach Möglichkeit 
geringer Lichtstreuung zu verwenden. Die 
Lichtinstallationen sollen kosteneffizient 
die Bedürfnisse der Menschen befriedigen 
und eine “Balance zwischen Funktionalität 
und Ästhetik“ erreichen (IALD 2011). 

Lichtplanungsbüros sind häufig bei der 
Erstellung von städtischen Lichtkonzepten 
oder Lichtplänen beteiligt. Diese werden 
meist durch Kommunen zur Attraktivi-
tätssteigerung ihrer Innenstädte beauftragt 
(Brandi 2011; licht.de - Fördergemeinschaft 
Gutes Licht 2002). Es wird damit argu-
mentiert, dass Städte ohne professionelle 
Beleuchtung und Ausbildung von Marken-
zeichen im Standortwettbewerb um Kon-
sumenten, Unternehmen und Touristen ins 
Hintertreffen geraten. Dies sei treibendes 
Motiv der Vermarktung von Lichtkonzepten 
durch einschlägige Verbände oder Netzwer-
ke von Architekten, Beleuchtungsunterneh-
men und Beratungsfirmen (Brandi 2004).

Die Grenzziehung zwischen Lichtkünst-
lern und reinen Lichtplanern ist uneindeu-
tig und die Arbeit von Lichtkünstlern z.T. 
umstritten, denn Lichtkunst wird auch als 
Beitrag zu einer Eventisierung der Stadt 
wahrgenommen – insbesondere wenn sie 
darauf ausgerichtet ist, Bauwerke und Räu-
me effektvoll in Szene zu setzen und ihren 
Wert durch spektakuläre Ausleuchtung zu 
steigern. Brockhaus unterscheidet Licht-

design und Lichtkunst folgendermaßen: 
„Lichtdesign erfüllt, unabhängig von sei-
ner gestalterischen Qualität, eine dienende 
Funktion; Lichtkunst dagegen entsteht aus 
einer frei entwickelten künstlerischen Idee, 
die sich der Lichttechnik bedient und gele-
gentlich weitere Funktionen übernehmen 
kann.“ (Brockhaus 2004, S.81) 

Lichtverschmutzung spielt nicht immer 
eine Rolle für Stadtplaner und Lichtdesigner 
bei der Durchführung konkreter Projek-
te. Zum Teil wird ein zu viel an Licht oder 
falsch eingesetztes Licht unter praktischen 
und ästhetischen Gesichtspunkten als stö-
rend empfunden oder als Lichtverschwen-
dung begriffen. Gleichzeitig werden jedoch 
die von der CIE erstellten Grenzwerte für 
die Beleuchtung von Gebäuden nicht im-
mer eingehalten. Häufig ist die Abschir-
mung schlecht oder die Beleuchtung zu hell, 
so dass Blendung die Folge ist. Viel Licht 
wird zudem in den Himmel abgestrahlt, 
wobei ein geeignetes Gehäusedesign oder 
Lichtplanung unter der Maßgabe der Ver-
meidung unnötiger Beleuchtung Abhilfe 
schaffen kann. Die Thematik muss sich laut 
van Santen (2006, S.11ff.) in Zukunft tiefer 
in den Köpfen der Lichtdesigner verankern.

3.6 Energieversorger und  
netzbetreiber

In Deutschland versorgen die vier großen 
Stromanbieter E.On, RWE, EnBW und Vat-
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tenfall Europe, einige kleinere überregiona-
le Anbieter sowie die Stadtwerke die Strom-
abnehmer aus Wirtschaft, öffentlicher 
Hand und Privatkonsumenten. Während 
die großen Energieversorger Wert darauf le-
gen, sich selbst als umweltbewusste Unter-
nehmen darzustellen (vgl. E.ON Deutsch-
land 2011), wird von vielen Seiten kritisiert, 
dass Umweltaspekte tatsächlich nur unter-
geordnet Berücksichtigung finden. Ener-
gieversorgungsunternehmen diversifizieren 
zunehmend ihre Geschäftstätigkeiten und 
investieren auch im Bereich Beleuchtung, 
u.a. in Form von Contracting-Modellen 
(Meinefeld  2004). Die Stromanbieter ha-
ben ein vitales Interesse am kontinuierli-
chen Energieverbrauch ihrer Abnehmer. 
Dies lässt es fragwürdig erscheinen, ob Be-
leuchtungslösungen, in denen die Energie-
anbieter über ihre Grundfunktion hinaus 
zusätzlich – wie seit 2011 im Land Berlin 
der Fall – über Tochterunternehmen eine 
zentrale Rolle in der Beleuchtungsbereit-

stellung einnehmen, ökologisch optimal 
sein können (Töller/Böcher, 2008; Waide/
Tanishima, 2006). 

Eine in dieser Größenordnung einzig-
artige Kooperation besteht zwischen dem 
Energieversorger und Netzbetreiber RWE 
Westfalen Netz AG, der Kommune Kaarst 
und diversen Herstellern von LED-Stra-
ßenbeleuchtung: Circa 30 verschiedene 
Leuchtentypen wurden im Kaarster Stadt-
teil Driesch probeweise aufgestellt um ihre 
Wirkung und Praxistauglichkeit von An-
wohnern und Beleuchtungsexperten un-
tersuchen zu lassen. Die Kommune erhält 
kostenlose Beleuchtung, die Hersteller kön-
nen Praxiserfahrungen sammeln und RWE 
positioniert sich im expandierenden LED-
Markt für öffentliche Beleuchtung (RWE 
AG 2010). Eine ähnliche Konstellation in 
kleinerer Ausführung liegt im LED-Park 
Hannover-List mit dem regionalen Ener-
gieversorger Stadtwerke Hannover AG vor 
(Stadtwerke Hannover AG 2011).
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4. nEtzwErkE, VErEInE, InItIatIVEn

Zahlreiche Netzwerke, Vereine, Einzel-
personen und Initiativen25 engagieren sich 
im Bereich künstliche Beleuchtung und 
Lichtverschmutzung. So haben die Licht-
technische Gesellschaft und die Normie-
rungsnetzwerke einen wissenschaftlich-
technischen Hintergrund und befassen sich 
im zunehmenden Maße mit der Reduktion 
von unerwünschtem Licht künstlicher Her-
kunft; je größer die Industrienähe, desto 
weniger allerdings. Umweltverbände wie 
der NABU machen in besonderer Weise auf 
Lichtverschmutzung als Problem aufmerk-
sam und geben ganz konkrete Hinweise 
zur Korrektur. Astronomische Organisati-
onen, Professionelle wie Amateure, haben 
berufs- und interessebedingt  als erste auf 
die zunehmende Abstrahlung von Licht in 
den Nachthimmel als anthropogene Um-
weltverschmutzung aufmerksam gemacht 
und sind hierbei weiterhin Vorreiter.  Nicht 
zuletzt spielen u.a. in Initiativen aktive An-
wohner als direkt Betroffene von künstli-
cher Beleuchtung zumindest im lokalpoliti-
schen Rahmen eine Rolle. Werden sie nach 
Interessenslage sortiert, wird deutlich, dass 
es den meisten Vereinen, Netzwerken und 
Initiativen um eine qualitative Verbesserung 
von Licht und Beleuchtung oder um eine 

25 Aufgrund der starken inhaltlichen Verknüpfung der Positionen von 
Unternehmen und Wirtschaftsverbänden werden letztere in Kapitel 
3, Unternehmen und Verbände, behandelt.

Verringerung der Menge an künstlichem 
Licht im Außenraum geht. Die Vermeidung 
bzw. Reduktion von Lichtverschmutzung 
spielt in vielen Fällen eine wesentliche Rol-
le, während die Position, dass mehr Licht 
nötig ist, nur selten betont wird.

4.1 schwerpunkt technik und  
normierung

Einige Organisationen befassen sich auf 
technisch-wissenschaftlicher Ebene mit 
Licht und Beleuchtung im Allgemeinen 
und veröffentlichen zu verschiedenen The-
men Empfehlungen und Erläuterungen. 
Im deutschsprachigen Raum sind dies 
insbesondere die Lichttechnischen Gesell-
schaften Deutschlands, Österreichs und 
der Schweiz. Die Deutsche Lichttechnische 
Gesellschaft e.V. (LiTG) ist ein eingetrage-
ner gemeinnütziger Verein und bezweckt 
laut Satzung die Förderung und Vertre-
tung der gesamten Lichttechnik in Theorie 
und Praxis, z.B. durch die Veröffentlichung 
aktueller Arbeits- und Forschungsergeb-
nisse und durch verschiedene Tagungen 
und Veranstaltungen und Förderung von 
Netzwerken zur Verbreitung lichttechni-
schen Fachwissens. Themen sind Außen-, 
Innen- und Fahrzeugbeleuchtung, Energie-
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effizienz, Biologische Wirkungen, Farbe, 
Lichtquellen, Messtechnik, Lichtarchitek-
tur, Physiologie und Wahrnehmung. Das 
Spektrum der Veröffentlichungen, die sich 
auch mit schädlichen und störenden Wir-
kung von künstlicher Beleuchtung und ihrer 
Vermeidung befassen, umfasst u.a. solche 
zur Konkretisierung der Messung, Beurtei-
lung und Minderung von Lichtimmissionen 
künstlicher Lichtquellen (Brewig u. a. 2011; 
Bergmann u. a. 1996), zur Einwirkung von 
Außenbeleuchtungsanlagen auf nachtaktive 
Insekten (Steck 1997) oder zu  Effekten von 
Straßenbeleuchtung auf Verkehrssicherheit 
und Sicherheitsempfinden (Eckert/Me-
seberg 1998). Im Vorstand der LiTG sind 
neben Hochschulprofessoren auch höhere 
Angestellte von Leuchtenherstellern wie 
Philips, OSRAM und TRILUX vertre-
ten. Die Verzahnung mit dem zuständigen 
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) 
des Deutschen Instituts für Normung e.V. 
(DIN) ist personell und inhaltlich eng.

Auf internationaler Ebene ist die Inter-
nationale Beleuchtungskommission (CIE – 
Commission Internationale de l’Eclairage) 
ein wichtiger Akteur. Die CIE ist ein inter-
nationaler Zusammenschluss von Natio-
nalkomitees der im Wesentlichen mit den 
technischen Aspekten von Beleuchtung 
befassten Organisationen aus 40 Staaten – 
Mitglied aus Deutschland ist das Deutsche 
Nationale Komitee (DNK), in welchem 
wiederum die LiTG sowie die Normen-
ausschüsse Lichttechnik (FNL) und Farbe 
(FNF) des DIN e.V. sowie die Deutsche 

farbwissenschaftliche Gesellschaft e.V. (Df-
wG) vertreten sind. Die CIE stellt in erster 
Linie ein Kooperations- und Kommunika-
tionsforum für die Wissenschaft von der 
Kunst des Lichtes sowie die technischen 
Aspekte der Beleuchtung dar und versteht 
sich als international führende Organisation 
und Plattform auf dem Gebiet der Beleuch-
tung. Als internationale Standardisierungs-
körperschaft von der ISO (International 
Organization for Standardization, internati-
onale Vereinigung von Normungsorganisa-
tionen) anerkannt, unterstützt die CIE auch 
den Prozess bestimmter Standardisierun-
gen von Beleuchtung (z.B. Standard CIE S 
015/E:2005: Lighting of Outdoor Work-
places) (CIE 2011). Beispiele für relevante 
Publikationen der CIE sind der „Guide to 
the lighting of urban areas“ (CIE 2000) und 
der “Guide on the limitation of the effects 
of obtrusive light from outdoor lighting in-
stallations” (CIE 2003). Speziell mit dem 
Problem der Lichtverschmutzung, betrach-
tet unter technischen wie astronomischen 
Aspekten beschäftigen sich die Publikation 
„Guidelines for Minimizing Sky Glow“ (Ca-
yrel u. a. 1980). Unter anderem werden die 
Bedeutung von streuungsarmer Beleuch-
tung und der Einsatz von Beleuchtungs-
techniken, die wenig Licht in den Himmel 
abstrahlen, hervorgehoben.

Das Deutsche Institut für Normung e.V. 
setzt Standards für Beleuchtungstechnik, die 
Hauptarbeit geschieht im Normenausschuss 
Lichttechnik (FNL). Hier werden – meist 
auf Initiative der Industrie hin – Normen im 
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engen Austausch mit Unternehmen und Ver-
bänden sowie der LiTG erarbeitet (LICHT 
2011; Normenausschuss Lichttechnik 
(FNL) 2011). Die Erstellung von Normen 
erfolgt in einem kooperativen Verfahren auf 
Initiative interessierter Gruppen, meist der 
beteiligten Industrie unter Einbeziehung 
relevanter Wissenschaftler (Deutsches In-
stitut für Normung e.V. 2011). In der Eu-
ropäischen Union werden einzelstaatliche 
Normen wie die DIN-Normen zunehmend 
durch Europäische Normen (EN) ergänzt 
oder abgelöst.  So hat die für die Außenbe-
leuchtung zentrale Norm DIN EN 13201 
Straßenbeleuchtung 2005 die DIN 5044 
abgelöst.26 Die Norm trifft Mindestvorgaben 
für ortsfeste Verkehrsbeleuchtung hinsicht-
lich Gütemerkmalen wie Leuchtentypen 
und Lichtintensität. Auf die Setzung von 
Maximalwerten der Beleuchtungsintensität 
wurde verzichtet (Minnerup 2009), d.h. die 
aktuelle Fassung der Norm dient nicht als 
Instrument zur Reduktion oder Vermeidung 
von Lichtverschmutzung.27

Auf europäischer Ebene ist das Euro-
pean Committee for Electrotechnical Stan-
dardization (CENELEC), eines von drei 
europäischen Komitees für Standardisie-
rung und Harmonisierung u.a. im Bereich 
Beleuchtungstechnik verantwortlich. Mit-
glieder des CENELEC sind die nationalen 

26 Die zuständigen Normungsausschüsse haben zahlreiche weitere 
Normen erarbeitet, die in dem hier betrachteten Zusammenhang nur 
von marginalem Interesse sind.

27 Um in den Genuss einer Förderung durch die KfW zu gelangen, 
müssen Modernisierungsmaßnahmen der öffentlichen Beleuchtung 
den DIN-Vorgaben genügen.  (KfW Bankengruppe 2011a)

elektrotechnischen Komitees europäischer 
Länder – für Deutschland ist dies die Deut-
sche Kommission Elektrotechnik Elekt-
ronik Informationstechnik im DIN und 
VDE. Mit dem Ziel der Konsensfindung 
werden Unternehmen, Verbände, öffentli-
che Akteure, die Wissenschaft und NGOs 
in den – meist von Unternehmen angesto-
ßenen – Normungsprozess eingebunden 
(CENELEC  2011). Laut Seidl orientieren 
sich europäische Normen an den Normen 
der Internationalen Normungsorganisation 
(ISO) und der Internationalen Elektrotech-
nischen Kommission (IEC, s.u.), wobei 
nach Bedarf auch spezifisch Europäische 
Normen erarbeitet werden (Seidl 2001).

Auf globaler Ebene agiert die Internatio-
nal Electrotechnical Commission (IEC) als 
internationale Normierungsorganisation für 
den Bereich der Elektrotechnik. Die IEC ist 
neben der ISO (International Organization 
for Standardization) und der ITU (Interna-
tional Telecommunication Union) eine der 
drei globalen Standardisierungsorganisati-
onen und kooperiert nach Bedarf mit ISO 
und ITU. Die Mitgliedschaft des IEC setzt 
sich aus Nationalkomitees zusammen, im 
Falle Deutschlands ist dies – wie bei dem 
CENELEC – die Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elek tro nik Informations-
technik im DIN und VDE. Die Nationalko-
mitees entsenden ihrerseits Experten und 
Delegierte aus Wirtschaft, Behörden, Ver-
bänden und Hochschulen, die sich in die 
Arbeit verschiedener technischer Komitees 
und Arbeitsgruppen und damit in die Ent-
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wicklung von Standards einbringen. Die IEC 
arbeitet sowohl mit dem CENELEC als auch 
mit der CIE zusammen: Das CENELEC ist 
ein „regional partner“ der IEC (Grundlage 
der Zusammenarbeit ist das „Dresden Ag-
reement“), die CIE beteiligt sich als „Liaison 
Organization“ in relevanten Bereichen an der 
Arbeit des IEC (IEC 2011).

Beschlossene Normen selbst sind kein 
zwingendes Recht und sie werden auch 
nicht flächendeckend eingehalten, ihre 
Nichteinhaltung kann jedoch im Schadens-
fall versicherungsrelevant sein.

Das Thema künstliche Beleuchtung 
bestimmter funktionaler Räume wie 
Straße und Stadt wird auch von zahl-
reichen anderen zivilgesellschaftlichen 
Gruppen aufgegriffen. So betätigen sich 
zum Beispiel der für Gewährleistung der 
Straßenverkehrsmobilität aktive Allge-
meine Deutsche Automobil-Club e.V. 
(ADAC) (ADAC 2011; Berz  1988), die 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen e.V. unter dem Aspekt der 
Sicherheit durch richtige Beleuchtung im 
Straßenverkehr (Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen e.V. 1986; 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen e.V. 1987; Meseberg 1997) 
und der Bundesverband für Wohneigen-
tum und Stadtentwicklung (Birkemeyer 
2009; Hoffmann 2010) in dem Feld der 
Straßenbeleuchtung durch Publikationen 
zur Finanzierung von energieeffizienten 
Beleuchtungslösungen sowie durch die 
Ausrichtung von Veranstaltungen.

4.2 schwerpunkt astronomie

Es bestehen verschiedene Organisationen 
mit Schwerpunkt in der Astronomie, die 
sich – anders als jene im lichttechnischen 
Bereich – vorrangig mit der Thematik der 
Lichtverschmutzung befassen. Ein zen-
traler Akteur mit astronomischem Hin-
tergrund ist die International Dark-Sky 
Association (IDA), der in vielen Ländern 
inklusive Deutschland regionale und 
überregionale astronomische Laienverei-
nigungen wie die Vereinigung der Stern-
freunde und Einzelpersonen angehören 
(Vereinigung der Sternfreunde e.V. 2011). 
Explizites Ziel der IDA ist es, künstliche 
Beleuchtung dort zu verringern, wo sie 
nicht benötigt wird. Ihr Ansatz ist die ge-
zielte Kommunikation der Problematik 
in der Öffentlichkeit und die Installation 
von Netzwerken, die Beispiele für gute 
Beleuchtung verbreiten. Auch die Inter-
national Astronomical Union (IAU), der 
weltweite Verband von Astronomen zur 
Förderung und Sicherung der Astrono-
mie, ist gegen Lichtverschmutzung aktiv. 
Sie hat in enger Zusammenarbeit mit der 
CIE die „Guidelines for Minimizing Urban 
Sky Glow Near Astronomical Observato-
ries“ erstellt, eine an Bürger und staatliche 
Stellen gerichtete Aufklärungsinitiative zur 
Reduzierung von Lichtverschmutzung in 
der Nähe von astronomischen Beobach-
tungseinrichtungen (Cayrel u. a. 1980).

Die interdisziplinär angesetzte und im 
internationalen Jahr der Astronomie ge-
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gründete StarLight Initiative, im Rahmen 
derer seit 2007 alle zwei Jahre internatio-
nale Treffen abgehalten werden, hat eine 
wesentliche Wurzel in der Astronomie. Sie 
wird von zahlreichen Organisationen und 
Institutionen unterstützt, darunter die IAU 
und IDA, aber auch UNESCO, der Europa-
rat und die Europäische Kommission. Die 
2007 beschlossene „Declaration in Defence 
of the Night Sky and the Right to Starlight 
(La Palma Declaration)“ zielt insbesondere 
auf die Bekämpfung der Lichtverschmut-
zung und die Etablierung eines Rechts auf 
einen ungetrübten Nachthimmel ab (Star-
Light Initiative u. a. 2007).

Im Umfeld der astronomischen Vereini-
gungen publizieren zahlreiche Einzelperso-
nen auf Blogs und beschäftigen sich kritisch 
und eingehend mit dem Thema Lichtver-
schmutzung (z.B. Hattenbach  2008b). 
Zumeist handelt es sich um Hobbyastro-
nomen, die anders als die in der IDA or-
ganisierten Berufsastronomen nicht zur 
Sternbeobachtung ins Ausland ausweichen 
können. Gefordert wird auch hier eine Re-
duktion der Lichtverschmutzung durch 
optimierte und verminderte Beleuchtung. 
Aus astronomischer Sicht gefährden insbe-
sondere Werbeanlagen, öffentliche Platzbe-
leuchtungen und Skybeamer im ländlichen 
Raum sowohl die Interessen der Astrono-
men – v.a. die Sichtbarkeit des Sternen-
himmels – als auch die Fauna. Ein zentrales 
Problem wird im mangelnden Bewusst-
sein vieler Akteure für die Problematik 
der Lichtverschmutzung gesehen: Leuch-

tenhersteller kreieren Leuchtentypen, die 
enorme Mengen Licht abstrahlen und die 
von Unternehmen, Werbern und Planern 
eingesetzt werden, denen ein Bewusstsein 
für Lichtverschmutzung fehlt. In die aktu-
elle Debatte um die LED-Technik wird von 
astronomischer Seite eingebracht, dass auch 
sie ohne ein Umdenken der verantwortli-
chen Akteure zu mehr Lichtverschmutzung 
führen kann, da durch ihre Energieeffizienz 
der Kostenanreiz sinkt, an Beleuchtung 
zu sparen, wodurch manche Projekte, die 
zu erheblicher Lichtverschmutzung füh-
ren, erst umgesetzt werden können: Aus 
Lichtverschmutzung wird „grüne Lichtver-
schmutzung“ (Hattenbach 2008c).

4.3 schwerpunkt umweltschutz

Verschiedene Umweltverbände befassen 
sich mit dem Thema Außenbeleuchtung 
und Lichtverschmutzung. Auf diesem Ge-
biet besonders aktiv ist der Naturschutz-
bund Deutschland e.V. (NABU). So leitete 
dieser das durch BMU und UBA geförderte 
Projekt „Ökologische Stadtbeleuchtung“ 
(Laufzeit 2008-2011), welches in erster 
Linie Stadtbeleuchtung als einen Baustein 
kommunaler Energieeinsparung etablieren 
soll. Neben einer breit angelegten Öffent-
lichkeitsarbeit wurden verschiedene, auf 
Kommunen zugeschnittene Beratungs- und 
Informationsangebote umgesetzt (Work-
shops und Fachtagungen mit Informationen 
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zu Best-Practice-Beispielen und Experten-
wissen für Entscheidungsträger sowie eine 
gezielte Beratung und Bereitstellung von 
Informationsangeboten für Kommunen). 
Neben dem Aspekt der möglichen Energie- 
und Kosteneinsparung z.B. durch Contrac-
ting-Modelle und intelligente Lichtsteue-
rung werden in diesem Rahmen auch für 
Flora und Fauna verträgliche Beleuchtungs-
modelle angesprochen (NABU 2011). Da-
rüber hinaus organisierte der NABU 2010 
gemeinsam mit der Energieagentur NRW 
die Tagung „Moderne Stadtbeleuchtung in 
NRW“. Im Fokus standen Möglichkeiten 
zur technischen Optimierung von Beleuch-
tungsanlagen mit dem Ziel der Steigerung 
der Energieeffizienz sowie die umweltver-
trägliche Planung von Beleuchtung u.a. 
zur Minderung von Lichtverschmutzung 
(Energieagentur NRW 2010).

Im Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), einem weiteren 
großen Umweltverband in Deutschland, 
haben insbesondere einige Landes-, Regio-
nal- und Ortsverbände das Thema Außen-
beleuchtung aufgegriffen. Ein inhaltlicher 
Schwerpunkt zeigt sich in Bestrebungen 
zum verbesserten Schutz nachtaktiver In-
sekten: Neben der Informationsarbeit mit-
tels Broschüren und Internet (BUND 
Schleswig-Holstein  2003; BUND Region 
Hannover 2006) wurde 2003 eine Fach-
tagung zum Thema „Lichtökologie –In-
sektenfreundliche und Energie sparende 
Außenbeleuchtung“ durchgeführt (BUND 
Berlin 2003).

Auf internationaler Ebene ist insbe-
sondere der World Wide Fund for Nature 
(WWF) in Fragen der Außenbeleuchtung 
aktiv. Der Fokus des WWF liegt insbe-
sondere auf Auswirkungen künstlicher 
Beleuchtung auf Zugvögel – hierzu wurde 
eine Studie in Auftrag gegeben (Evans Og-
den 1996) – sowie auf Möglichkeiten zur 
Energie- und CO2-Einsparung. In diesem 
Zusammenhang treibt die Organisation die 
öffentlichkeitswirksame „Earth Hour“ vor-
an, im Rahmen derer dazu aufgerufen wird, 
Quellen künstlicher Beleuchtung (private 
aber auch öffentliche, etwa die Anstrahlung 
von Monumenten) für eine Stunde auszu-
schalten, um ein Zeichen für den Klima-
schutz und „eine sichere Energiezukunft“ zu 
setzen (WWF Deutschland 2011).

Greenpeace als bedeutender Umwelt-
verband widmet sich umweltpolitischen 
Anliegen von globaler Bedeutung, Licht-
verschmutzung gehört jedoch bislang nicht 
erkenntlich dazu.

4.4 schwerpunkt stadtbeleuchtung

Das Thema Stadtbeleuchtung wird explizit 
in erster Linie durch die LUCI Association 
(Lighting Urban Community Internatio-
nal) aufgegriffen, die als Netzwerk mehrerer 
Städte, wissenschaftlicher Einrichtungen 
und Privatpersonen eine Schnittstelle zahl-
reicher unterschiedlicher Akteursgruppen 
bildet (LUCI Association 2011). Die LUCI 
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Association begreift und verbreitet Licht als 
zentrales Instrument für städtische, soziale 
und ökonomische Entwicklung. Neben der 
2010 erschienen „LUCI Charter on Urban 
Lighting“, die Prinzipien der nachhaltigen 
Stadtbeleuchtung benennt (LUCI Associa-
tion 2010a), wurde ebenfalls 2010 das Buch 
„Cities and Light Planning“ veröffentlicht, 
das verschiedene Städte und ihre Lichtpla-
nung beispielhaft betrachtet (LUCI Associ-
ation 2010b). Zusammen mit elf Mitglieds-
städten ist die LUCI Association an dem 
Projekt PLUS (Public Lighting Strategies 
for Sustainable Urban Spaces) beteiligt, wel-
ches über das INTERREG IVC-Programm 
der EU finanziert wird (Laufzeit: 2010-
2012). Durch die Ermittlung und Aufberei-
tung von Best-Practice-Beispielen und die 
Vernetzung untereinander sollen Städte in 
der Entwicklung nachhaltiger – v.a. energie-
effizienter – Beleuchtungsstrategien unter-
stützt werden (LUCI Association o. J.).

Auf dem Feld der Stadtbeleuchtung 
ebenfalls aktiv sind verschiedene Stiftun-
gen, z.B. die Stiftung „Lebendige Stadt“, 
die Projekte für die Erhaltung und Gestal-
tung der urbanen Vielfalt in den Schwer-
punktthemen Licht, Grün und Gestaltung 
öffentlicher Räume fördert (z.B. Licht-
projekte: Stiftung Lebendige Stadt 2011), 
und die Düsseldorfer Bürgerstiftung DUS-
illuminated, die auf der Basis des städti-
schen Lichtmasterplans eine ausgewogene 
Beleuchtung durch Projekte und Events 
fördert (Düsseldorfer Bürgerstiftung 
DUS-illuminated 2010). Beide Stiftungen 

fungieren auch zugleich als Netzwerk, das 
internationale Organisationen, Kommu-
nen, Lichtdesigner, Künstler und Unter-
nehmen verbindet und Best-Practice-Bei-
spiele verbreitet. Bei Lichtkunstprojekten 
ist  die Vermeidung von Licht von unterge-
ordneter Bedeutung. Lichtverschmutzung 
findet kaum Erwähnung, denn die pom-
pöse Beleuchtung zur Ästhetisierung des 
Stadtraums erfolgt in erster Linie aus Mar-
ketingzwecken und soll Lichtkünstlern ein 
Auskommen sichern (Köhler 2010). 

Licht im Freiraum ist ein bisher durch 
zivilgesellschaftliche Gruppierungen the-
matisch selten aufgeworfener Bereich. 
Eine Ausnahme bildet die Forschungsge-
sellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e.V. (FLL) mit ihrem Arbeitskreis 
Licht im Freiraum. In Zusammenarbeit mit 
der Professional Lighting Designers’ As-
sociation (PLDA) verfasste dieser einen 
Fachbericht zum Thema (FLL 2007). Ziel 
des Berichtes ist es, unter Berücksichtigung 
ökologischer, ästhetischer, planerisch-ge-
stalterischer, juristischer und beleuchtungs-
technischer Aspekte Hintergrundwissen 
und Hinweise für den Einsatz von Licht in 
Gärten, Parks, Grünflächen und auf Stadt-
plätzen aufzuzeigen (FLL 2010).

Eine Sonderthematik wird speziell in 
Berlin ins Licht der Aufmerksamkeit ge-
rückt: die noch sehr verbreitete Gasbe-
leuchtung in der Stadt. Die Gaslicht Initi-
ative Berlin setzt sich seit etwa 25 Jahren 
für die Erhaltung und Förderung des Gas-
lichtes als Kulturgut ein ( Jurziczek 2009). 
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2009 wurde die Initiative in den Verein 
ProGaslicht e.V. überführt (ProGaslicht 
e.V. 2011). Die Abwägung Kulturgut contra 
Wirtschaftlichkeit wird jedoch in Berlin von 
den hohen Kosten des Gasleuchtenbetriebs 
eindeutig zugunsten einer Abschaffung bis 
auf wenige Ausnahmen ausfallen (Wulf 
2005; Piller u. a. 2008).

4.5 bürgerinitiativen und betroffene

Bürger und Anwohner sind gleichzeitig 
Adressaten und Betroffene von kommu-
nalen und privaten Beleuchtungsaktivi-
täten wie Lichtshows, Stadtmarketing 
mit Licht und der Straßenbeleuchtung. 
Neben den astronomisch Interessierten 
zeigen auch andere Privatpersonen und 
Anwohner bürgerschaftliches Engagement 
in Beleuchtungsfragen, wobei häufig die 
Straßenbeleuchtung den Stein des Ansto-
ßes darstellt – sie steht im Mittelpunkt der 
folgenden Betrachtung.

Eine eindeutige Grenze zwischen dem 
in vorangehenden Abschnitten beleuchte-
ten Engagement von Vereinen und NGOs, 
die weitgehend von engagierten Bürgern 
betrieben werden, und jenem einzelner 
Bürger besteht nicht. Jedoch lassen sich 
nach McAvoy (1999) anhand der Cha-
rakteristiken der Stoßrichtung, Persis-
tenz des Anliegens und seiner Reichweite 
bzw. Ebene Unterschiede identifizieren: 
Während das Engagement von NGOs 

eher langfristig orientiert ist und meist 
gesamtgesellschaftliche Zielrichtungen 
verfolgt werden, zeichnen sich „not-in-my-
backyard“-Initiativen vornehmlich durch 
ein zeitlich sehr begrenztes Engagement 
für Anliegen aus, bei denen die eigene Be-
troffenheit im Vordergrund steht.

Den betrachteten Bürgerinitiativen oder 
engagierten Einzelbürgern ist gemein, dass 
sie im lokalen Rahmen gegen ein bestimm-
tes Projekt (z.B. Nachtabschaltung oder 
Modernisierung) oder einen bestimmten 
Zustand (z.B. fehlendes Streulicht oder – 
seltener – Dauerbeleuchtung) vorgehen, 
von dem sie selbst direkt oder indirekt (et-
wa über den Kommunalhaushalt) betrof-
fen sind. Mittel der Wahl sind hierbei v.a. 
das Schreiben von Leserbriefen, Verfassen 
von Kommentaren auf Internetseiten, das 
Anlegen von Webseiten, Unterschriftenak-
tionen oder Eingaben und Petitionen an 
lokale Legislativorgane; diese werden zum 
Teil von Parteien und/oder der Exekutive 
aufgegriffen, wobei der Erfolg solcher Initi-
ativen unterschiedlich ist.

Meist treten Bürger und Bürgerinitia-
tiven im Zusammenhang mit Straßenbe-
leuchtung dort auf, wo nachts eine Ab-
schaltung erfolgte oder erfolgen soll. Der 
vielerorts auftretende Protest und Wider-
stand von betroffenen Bürgern ist meist da-
rin begründet, dass sie sich sowohl in ihrer 
Sicherheit eingeschränkt als auch benach-
teiligt fühlen. Es existieren sowohl Bür-
gerinitiativen mit dem einzigen Anliegen, 
die Nachtabschaltung aufzuheben bzw. zu 
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verhindern als auch breiter ausgerichtete 
Wählergemeinschaften, die sich des The-
mas annehmen. So richtete sich in Herford 
die Unabhängige Wählergemeinschaft an 
CDU und SPD mit dem Ziel, die kom-
munale Straßenbeleuchtung nachts nicht 
abzuschalten, sondern energieeffizient 
umzurüsten (Unabhängige Wählergemein-
schaft „Bürger für Herford“ 2010). Dem-
gegenüber bestehen jedoch auch einzelne 
Beispiele für Bürger oder Bürgerinitiativen, 
die sich – meist mit dem Ziel der Energie- 
und Kosteneinsparung – für die Reduktion 
der künstlichen Beleuchtung in ihrem Um-
feld einsetzen, so etwa in Altenstadt, Win-
deck und Bremen (Oberpfalznetz.de 2011; 
Mehr Demokratie in NRW 2009; Petiti-
onsausschuss Stadt Bremen 2010).

Auch Umrüstungen etwa auf LED-
Technik rufen Proteste hervor, insbesondere 
dann, wenn sie eine weitgehende Reduktion 
des Streulichts mit sich bringen (z.B. kön-
nen Hauseingänge im Dunkeln bleiben), 
was von Anwohnern z.T. als unangenehm 
empfunden wird (Bressem 2011, S.63). So 
erfolgte beispielsweise in Bochum 2010 eine 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung, 
die zu einer geringeren Streuung des Lichts 
führte und bei vielen Bürgern den Eindruck 
erweckte, dass dadurch die Gehwege zu dun-
kel seien. Eingaben an das zuständige Amt 
mit der Bitte um Installation zusätzlicher 
Lampen waren die Folge (Weeke 2010).

Generell gestaltet sich der Umgang der 
Kommunen mit ihren Bürgern in Fragen der 
Straßenbeleuchtung unterschiedlich. Steht 

beispielsweise eine Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung an, so wird von man-
chen Kommunen eine Beteiligung der Bür-
ger aktiv eingefordert und ihnen die Mög-
lichkeit gegeben, Anregungen und Wünsche 
z.B. im Rahmen von Umfragen oder via On-
lineportalen vorzubringen (Ruhr Nachrich-
ten.de  2011), von anderen nicht. Darüber 
hinaus werden bei der Modernisierung von 
Straßenbeleuchtung anliegende Hausbesit-
zer z.T. dazu verpflichtet, anfallende Kosten 
anteilig mitzutragen, was vielerorts Unmut 
hervorruft (Wellmann 2010; Augsburger 
Allgemeine 2011).

Die Reaktionen der Kommunen auf 
Bürgerproteste fallen unterschiedlich aus – 
z.T. wird ihnen nachgegeben oder nach al-
ternativen Lösungen gesucht, z.T. wird der 
beschlossene Weg weiterverfolgt. Beispiels-
weise wurde in Delmenhorst als Reaktion 
auf Bürgerproteste die bereits beschlossene 
und in Umsetzung befindliche Reduktion 
der Beleuchtungszeit eingeschränkt und 
damit z.T. rückgängig gemacht (Schmolke 
2005). Im Nordseebad Dangast hingegen 
wurde an der beschlossenen Abschaltung 
der Straßenbeleuchtung nach 24 Uhr trotz 
Bürgerprotesten und reger Diskussion 
im Stadtrat festgehalten; interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass sich 
Gastronomen und Anbieter von Ferien-
wohnungen bereit erklärten, die Beleuch-
tungskosten für bestimmte Teilgebiete zu 
übernehmen – dies wurde von der Lokalpo-
litik abgelehnt, da eine Gleichbehandlung 
stattfinden müsse (Tietz 2009).
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5. wIssEnschaft

Die Wissenschaft ist für die Themen Licht-
verschmutzung und Beleuchtung von gro-
ßer Relevanz, da sie Grundlagen für wei-
terführende Diskussionen hinsichtlich der 
Wirkungen und Folgen von Licht erarbei-
tet und ihre Erkenntnisse häufig in der Pra-
xis als Argumentationsgrundlagen dienen. 
Die Themen Licht und Beleuchtung sind 
ein breit beforschtes Feld, das sich in ver-
schiedene Fachgebiete aufschlüsseln lässt.

Die Lichttechnik ist der klassische For-
schungsbereich, der sich mit Beleuchtung 
im engeren Sinne beschäftigt. Forschungs-
felder sind neben der Weiterentwicklung 
der LED-Technik, die zunehmend auch in 
der Straßenbeleuchtung eingesetzt wird, 
auch Energieeffizienz, Gesundheit und Ar-
beitsleistung sowie sicherheitstechnische 
Aspekte und Fragen der Messung und Be-
urteilung von Licht (TU Berlin 2011).

Die Astronomie ist die Wissenschaft 
der Gestirne, die theoretischer (z.B. die 
so genannte Positionsastronomie, die 
sich mit der Messung und Berechnung 
der Gestirnspositionen beschäftigt) und 
beobachtender Natur (z.B. Nachweis und 
Untersuchung von Strahlung und Teil-
chen, welche die Erde aus dem Weltall 
erreichen) sein kann. Die für das For-
schungsprojekt Verlust der Nacht relevan-
ten Forschungsströmungen befassen sich 
mit dem Thema Lichtverschmutzung und 

hier insbesondere die Beeinflussung der 
Himmelshelligkeit durch spektrale Ver-
teilungen nächtlicher Beleuchtungen und 
die Inferenz durch Beleuchtung bei der 
Beobachtung des Nachthimmels (z.B. Ko-
cifaj 2010; Kocifaj u. a. 2010).

In der Medizin werden vor allem die 
Auswirkungen nächtlicher Beleuchtung auf 
das Schlafverhalten und den zirkadianen 
Rhythmus des Menschen untersucht (Fo-
rejt u. a. 2004; Kunz 2011; SLTBR  2011; 
Wehr u. a. 1996; Zulley/Knab 2009). Da-
bei stehen häufig die Schicht- und Nacht-
arbeit, ihre Auswirkungen durch Störung 
der inneren Uhr im Fokus der Studien, da 
durch Beleuchtung die Tag-Nacht-Rhyth-
musumwälzung erst ermöglicht wird (Are-
ndt 2010; Folkard 2008). An diesen For-
schungsstrang knüpft auch das Teilprojekt 6 
des Forschungsverbunds Verlust der Nacht 
mit einer Untersuchung der chronobiologi-
schen Wirkungen künstlicher Beleuchtun-
gen in der Nacht an (Forschungsverbund 
Verlust der Nacht 2011). Vereinzelte Un-
tersuchungen beschäftigen sich mit den Zu-
sammenhängen zwischen Lichtverschmut-
zung und Krebsrisiko (z.B. Reiter u. a. 2006; 
Kloog u. a. 2009; Kloog u. a. 2010).

In der Biologie haben Untersuchun-
gen in erster Linie die Wechselwirkungen 
zwischen Licht und Umwelt im Fokus und 
explorieren hier vor allem die Auswirkun-
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gen von Licht auf die Flora und Fauna. Be-
reits bekannt sind verschiedenste Effekte 
hinsichtlich Tages- und Jahresrhythmik 
der Fortpflanzung, der Migration und der 
Nahrungsaufnahme bestimmter Tierarten 
(Rich/Longcore 2006). Allerdings steht 
die Forschung hier noch sehr am Anfang 
und viele Fragen zu direkten und indirek-
ten Kausalitäten sind noch offen. 

Die Geschichtswissenschaften befas-
sen sich mit der historischen Entwick-
lung der Beleuchtung und ihrer Technik. 
Untrennbar verbunden damit ist der kul-
turhistorische Einschlag der Forschung 
(Schivelbusch 2004). Im Rahmen des For-
schungsverbunds Verlust der Nacht wird in 
Teilprojekt 3 der Karriere des künstlichen 
Lichts in Berlin-Brandenburg seit dem 19. 
Jahrhundert aus kultur- und umwelthisto-
rischer Perspektive nachgegangen (For-
schungsverbund Verlust der Nacht 2011).

Die Kultur- und Literaturwissenschaften 
betrachten die Genese der mit Licht und 
Dunkelheit verbundenen Assoziationen 
und deren Verwendung in kulturellen und 
künstlerischen Arbeiten sowie deren Aus-
wirkungen auf die heutige Verwendung von 
Licht z.B. im Stadtraum. Ebenfalls siedelt 
sich in diesem Bereich die Kunstwissen-
schaft an, die Licht als raumgestaltendes 
Material betrachtet (Eliasson u. a. 2009).

Eng mit den Kunstwissenschaften ver-
bunden ist die Architektur. Architekten 
im akademischen Bereich beschäftigen 
sich ebenfalls mit den gestalterischen Ei-
genschaften von Licht und sind an der 

Wirkung dessen ästhetischer Verwendung 
im Stadtraum interessiert (Loe/Rowlands 
1996; Holtmann/Rohde 2009). Dane-
ben geht es der Stadtforschung um ganz-
heitliche Konzepte der Lichtgestaltung, 
die neben ästhetischen Gesichtspunkten 
auch stadtstrukturelle Zusammenhänge 
berücksichtigen und dadurch Stadtidenti-
tät prägen, wobei Aspekte wie Sicherheit 
und Orientierung nicht unberücksichtigt 
bleiben sollen (Schmidt/Töllner 2006). 
Damit liefert die Stadtforschung die theo-
retischen Grundlagen für die Entwicklung 
städtischer Lichtkonzepte.

Zwischen dem Bereich der Stadtfor-
schung und den Sozial- und Politikwis-
senschaften bestehen wesentliche Be-
rührungspunkte und Überlappungen. Im 
Rahmen des Forschungsverbundes Ver-
lust der Nacht untersucht Teilprojekt 4 
„Von Beleuchtung zu Erleuchtung? Eine 
politische Situationsanalyse zur Minimie-
rung der Lichtverschmutzung in Berlin-
Brandenburg“ insbesondere Akteure, ihre 
Konstellationen und Wirkungen in Bezug 
auf künstliche Beleuchtung (Forschungs-
verbund Verlust der Nacht 2011).

Die Sicherheitsforschung, die Bereiche 
der Kriminologie, Psychologie und So-
zialwissenschaften umfasst, ist ebenfalls 
mit dem Thema Licht und Beleuchtung 
befasst. Hier zeichnen sich zwei Richtun-
gen ab. Zum einen geht es um die Zusam-
menhänge zwischen mehr oder weniger 
Beleuchtung bzw. bestimmten Beleuch-
tungsarrangements (z.B. verschiedenen 
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Spektren, Leuchtenabstände) und Ver-
kehrssicherheit. Zum anderen steht die 
Sicherheit vor kriminellen Handlungen 
im Fokus (Painter/Farrington 1997; Sch-
reuder 2001; Mosser 2007). Ein wichti-
ger Teilaspekt dessen ist die Forschung 
zu Kriminalitätsfurcht, die gerade in der 
Beleuchtungsdebatte eine wichtige Rolle 
spielt (Sessar 2006).

Die Wirtschaftswissenschaften betrach-
ten Licht und Beleuchtung in der Stadt 
häufig unter Marketing-Gesichtspunkten. 
Stadtmarketing durch Licht spielt dabei 
nicht nur für den Tourismus eine wichtige 
Rolle, sondern auch – und möglicherweise 
in erster Linie – für Gewerbetreibende und 
Einwohner der Stadt. Als ein eng damit in 
Zusammenhang stehender Forschungs-

strang spielt der Wandel bestimmter 
Raum-Zeit-Muster  und die Erschließung 
wirtschaftlich nutzbarer Ressourcen durch 
Beleuchtung eine wichtige Rolle. Stich-
worte wie die 24h-Gesellschaft (Kreitzman 
1999; Moore-Ede 1993) oder die „Night-
Time-Economy“ (Presser 2004; Braba-
zon/Mallinder 2007; Lovatt/O’Connor 
1995; Greater London Authority 2004) 
werden in diesem Rahmen untersucht 
und diskutiert. Mit dem noch weitgehend 
unbeforschten Aspekt der Umweltkosten 
der künstlichen Beleuchtung befasst sich 
das Teilprojekt 5 des Forschungsverbunds 
Verlust der Nacht: Kosten des Verlusts 
der Nacht – Eine ökonomische Analyse 
der Folgen nächtlicher Beleuchtung (For-
schungsverbund Verlust der Nacht 2011).
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6. fazIt und wEItErführEndE  
forschungsfragEn

Die vorliegende Untersuchung der Ak-
teurslandschaft im Bereich der künstli-
chen Beleuchtung zeigt eines besonders 
deutlich: Die Anzahl der Akteure ist hoch 
und ihre Ausrichtungen, Motivationen, 
Aktivitäten und Einflussmöglichkeiten 
sind vielfältig. Dennoch lassen sich in ei-
ner übergreifenden Betrachtung aus unter-
schiedlichen Perspektiven einige grund-
legende Charakteristiken herausarbeiten, 
die dabei helfen, das breite und in Teilen 
disparate Feld zu strukturieren.

Aus der Betrachtung nach den Akteurs-
gruppen, die auch der Gliederung dieses 
Berichts zugrunde liegt, zeigt sich, dass Ak-
teure aus allen gesellschaftlichen Sphären 
den Diskurs um und das Geschehen im Be-
reich Außenbeleuchtung prägen. Bei den 
Akteuren aus Politik und Verwaltung ge-
schieht dies v.a. über die Gestaltung gesetz-
licher Rahmen, die Setzung von Anreizen 
durch Förderprogramme und – besonders 
im Falle der Kommunen – eigene Beschaf-
fungs- und Gestaltungsentscheidungen. 
Privatwirtschaftliche Akteure definieren 
im Schwerpunkt das Angebot an verfüg-
baren Beleuchtungsprodukten und -lö-
sungen, ihre Verbände wirken derweil auf 
übergeordnete Regelwerke – dazu zählen 
sowohl politische Rahmensetzungen als 
auch Normen – ein und gestalten diese mit. 

Die Akteure aus dem besonders breiten 
Spektrum an Netzwerken, Vereinen und 
Initiativen nutzen vornehmlich die Mög-
lichkeiten nicht-gesetzlicher Regelwerke 
und Anerkennungssysteme (Normen, Zer-
tifizierungen, Auszeichnungen) sowie der 
Vernetzung von Personen und Organisa-
tionen mit ähnlichen Interessenslagen zur 
Beeinflussung öffentlicher Diskurse. Die 
Wissenschaft spielt als Querschnittsakteur 
in allen drei vorgenannten Akteursgrup-
pen eine Rolle bzw. ist in diese integriert; 
gleichzeitig wirkt sie als eigenständiger Ak-
teur, indem sie das Thema  der künstlichen 
Außenbeleuchtung aufgreift, beforscht, 
kommuniziert und auf diese Weise die Aus-
einandersetzung damit befördert. Unter 
anderem an dieser Schnittstelle spielen die 
Medien eine bedeutende Rolle: Sie werden 
als Kanäle von Akteuren genutzt, sie posi-
tionieren aber auch selbst Themen, die Ei-
gendynamiken entwickeln können.

Wird der Blick auf die räumlichen Hand-
lungsebenen der Akteure gelegt, so wird 
deutlich, dass die Entwicklungen im Bereich 
der künstlichen Beleuchtung in Deutschland 
nicht ohne ihre internationalen Zusammen-
hänge zu verstehen sind. Der hohe interna-
tionale Verflechtungs- und Abhängigkeits-
grad zeigt sich in allen drei betrachteten 
Akteursgruppen – und über diese hinweg. 
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Als politischer Akteur besonders hervorzu-
heben ist die Europäische Union, deren ge-
setzliche Bestimmungen von den Behörden 
einzelner Staaten wie auch von internationa-
len Interessensverbänden mitgeprägt wer-
den und – zumindest im aktuellen Fall der 
Ökodesign-Richtlinie – erhebliche Auswir-
kungen auf das Angebot an Beleuchtungs-
produkten und damit unter anderem auf die 
Möglichkeiten der kommunalen Beleuch-
tungsplanung haben. Die Unternehmen der 
Lichtindustrie verkaufen ihre Produkte auf 
einem globalisierten Markt und sind häufig 
– besonders im Falle der Lampenhersteller 
– selbst international aufgestellt. Dies gilt 
auch für die normgebenden Organisationen 
mit ihrem Bestreben, international gültige 
Standards zu vereinbaren, die wiederum die 
Palette verfügbarer Produkte beeinflusst. 
Umwelt- und Astronomieorganisationen 
sind ihrerseits ebenfalls international stark 
vernetzt und tragen damit zur grenzüber-
schreitenden Wissensvermittlung und Inte-
ressensbildung bei.

Weitere Dimensionen der Akteursland-
schaft werden deutlich, wenn die Tätigkei-
ten und Interessen der einzelnen Akteure 
auf Fokusbereiche oder Zieldimensionen 
heruntergebrochen werden (s. auch Tabel-
le im Anhang). So können Akteure identifi-
ziert werden, die im Schwerpunkt auf eine 
oder eine Kombination von Zieldimensio-
nen hinwirken. Dazu gehören: Energieef-
fizienz (z.B. Energieagenturen), Kostenre-
duktion (z.B. Kommunen), Umweltschutz 
und Ökologie (z.B. Umweltverbände), 

Marktentwicklung (z.B. Unternehmen), 
Sicherheit und Verkehrssicherheit (z.B. 
Kommunen), gestalterische Qualitäten 
(z.B. Lichtdesigner), die Sichtbarkeit des 
Sternenhimmels  (z.B. Astronomieorgani-
sationen) sowie die – insgesamt jedoch in 
Bezug auf Außenbeleuchtung eher selten 
thematisierte – menschliche Gesundheit 
(z.B. Immissionsschutzbehörden). Unab-
hängig von ihren Zieldimensionen verbin-
det viele Akteure gegenwärtig die Debatte 
um und die Hoffnung auf neue Technolo-
gien, u.a. LEDs – zur Erlangung der jeweils 
eigenen Ziele, übergreifend aber beson-
ders für die weitestgehend als notwendig 
erachtete Steigerung der Energieeffizienz 
in der Außen beleuchtung. 

Wird schließlich das Thema Lichtver-
schmutzung über alle Akteure hinweg be-
trachtet, kann festgestellt werden, dass es 
sich nicht (mehr) um ein Nischenthema 
handelt. Zwar lassen sich deutliche Unter-
schiede zwischen einzelnen Akteuren und 
Akteursgruppen im Umgang mit negativen 
Auswirkungen künstlicher Außenbeleuch-
tung feststellen; sie werden jedoch von der 
überwiegenden Mehrzahl der Akteure zu-
mindest zur Kenntnis genommen – wenn 
auch nicht selten mit dem Hinweis, dass 
erheblicher Forschungsbedarf besteht. Im 
Mittelpunkt der Äußerungen und Aktivitä-
ten zur Lichtverschmutzung stehen dabei 
meist die negativen Auswirkungen auf die 
Tierwelt, häufig auch auf die Sichtbarkeit 
des Sternenhimmels. Deutlich weniger 
thematisiert werden bislang Effekte von 
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Lichtemissionen auf den Menschen sowie 
auf die Vegetation.

Die vorliegende Untersuchung kann 
eine erste Orientierung in der Akteurs-
landschaft im Bereich der künstlichen 
Beleuchtung bieten – und als ein Anknüp-
fungspunkt für die weitere Forschung die-
nen. Einige weitere Forschungsfragen, die 
sich im Zuge dieser Auseinandersetzung 
ergeben haben, sind:

Übergreifend
 � Welche weiteren relevanten Akteure im 

Bereich der Außenbeleuchtung beste-
hen?

 � Welche Akteurs- und Interessenskoa-
litionen lassen sich identifizieren und 
wie weit reicht ihr jeweiliger Einfluss? 
Wo können Konfliktlinien zwischen 
Akteuren und Akteursgruppen verortet 
werden?

 � Gab und gibt es aktuell Verschiebungen 
in der Akteurslandschaft, insbesondere 
in Bezug auf die Bedeutung der Akteure 
(etwa in Zusammenhang mit technolo-
gischen Umbrüchen, der Verbreitung 
von Contracting-Lösungen oder dem 
Thema Lichtverschmutzung)?

 � Lassen sich übergreifende Themenkon-
junkturen identifizieren und nachzeich-
nen? Findet gegenwärtig tatsächlich eine 
wachsende Anerkennung des Themas 
Lichtverschmutzung statt?

 � Wie werden Themen aufgegriffen und 
platziert und welchen Einfluss hat dies 
auf die Entwicklung laufender Diskur-

se? Welche Rolle kommt dabei den Me-
dien zu?

Bezogen auf Akteure aus Politik und 
Verwaltung

 � Wie entwickelt sich die Rechtslage 
und Rechtsprechung hinsichtlich der 
Außenbeleuchtung auf internationaler 
und auf nationaler Ebene? Bei welchen 
Akteuren und auf welcher politischen 
Ebene müsste vorrangig angesetzt wer-
den, um ein wirkungsvolles Beleuch-
tungsregime zu schaffen?

 � Welche Themen und welche Akteure 
spielen eine bedeutende Rolle in der 
kommunalen Lichtplanung bzw. in städ-
tischen Lichtkonzepten? Welche Themen 
werden nicht oder kaum aufgegriffen?

Bezogen auf privatwirtschaftliche Ak-
teure und ihre Verbände

 � Wie gehen Leuchtenhersteller mit ihrer 
ambivalenten Rolle in Bezug auf Licht-
verschmutzung um? Inwiefern stellen 
sie eine treibende Kraft hinter der Ver-
breitung der Lichtverschmutzung dar, 
inwiefern entwickeln und fördern sie 
Lösungen zu ihrer Minderung?

 � Wie gehen Energieversorgungsunter-
nehmen, deren Tochterunternehmen 
im Beleuchtungs-Contracting aktiv 
sind, mit dem Zielkonflikt der Ener-
gievermarktung und -einsparung um? 
Lassen sich Konsequenzen für die 
(kommunalen) Vertragspartner identi-
fizieren?
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 � Wie verlaufen die Schwerpunktset-
zungs- und Positionsbestimmungspro-
zesse in Energieagenturen? Bestehen 
Konflikte zwischen den Partnern, wie 
werden diese gelöst und mit welchem 
Ergebnis?

Bezogen auf Netzwerke, Vereine, 
Initiativen

 � Wie entwickelt sich das Feld der Netz-
werke, Vereine und Initiativen in Bezug 
auf Konstellationen untereinander und 
mit anderen Akteuren? Welchen Ein-
fluss haben diese Akteure auf den Um-
gang mit künstlicher Außenbeleuch-
tung?

 � Welche Rolle spielen Privatperso-
nen als Mitverursacher von Lichtver-
schmutzung – sei es über private Au-
ßenbeleuchtung oder die Abstrahlung 
von Innenbeleuchtung durch bauliche 
Öffnungen? Wie ließe sich diesen Emis-
sionen am besten beikommen?

 � Wie reagieren Anwohner auf Maßnah-
men zur Reduktion der Lichtverschmut-
zung? Kommt es vermehrt zu privaten 
Kompensationsmaßnahmen, etwa zu-
sätzlicher Außenbeleuchtung am Haus 
aufgrund fehlenden Streulichts? Inwie-
fern besteht die Bereitschaft zur eigenen 
Beteiligung an der Umsetzung von ent-
sprechenden Maßnahmen?
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8. anhang

8.1 übersicht der akteure mit zieldimensionen und hauptaktivitäten

Die folgende Tabelle bietet eine Über-
sicht der betrachteten Akteure. Neben den 
Hauptaktivitäten werden für jeden Akteur 
auch Zieldimensionen bezogen auf künst-
liche Beleuchtung im Außenraum identifi-
ziert. Diese Zieldimensionen stellen eine im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
entwickelte Heuristik dar. Indem die Ziel-
dimensionen inhaltliche Handlungsschwer-
punkte bzw. argumentative Stoßrichtungen 
der betrachteten Akteure fokussiert benen-
nen, sollen sie – auch im Hinblick auf künfti-
ge Forschungsvorhaben – einen Beitrag zur 
Orientierung in einem breiten Feld leisten. 
Die einzelnen Zieldimensionen setzen sie 
sich je nach Akteur zu einem unterschiedli-
chen Zielkomplex zusammen und werden in 
variierender Intensität verfolgt. In der nach-
folgenden Übersicht sind sie – soweit eine 
entsprechende Unterscheidung möglich war 
– in der Reihenfolge ihrer jeweiligen Bedeu-
tung aufgeführt; eindeutig untergeordnete 
Dimensionen sind in Klammern gesetzt.

Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
folgenden Zieldimensionen identifiziert:

 � Energieeffizienz – durch technische 
Lösungen und/oder durch die Anpas-
sung von Organisationsformen (z.B. 
Energiespar-Contracting),

 � Kostenreduktion – durch technische 
Lösungen und/oder durch die Anpas-
sung von Organisationsformen,

 � Reduktion der Lichtverschmutzung – 
mit Fokus auf den Menschen und/oder 
die Fauna und/oder die Flora und/
oder die Astronomie,

 � Umweltschutz bzw. Ökologie,
 � Klimaschutz,
 � Marktentwicklung und -erschließung,
 � Wirtschaftsförderung,
 � Gestaltung bzw. Ästhetik,
 � Verkehrssicherheit,
 � Persönliche Sicherheit im öffentlichen 

Raum (objektiv und subjektiv, ohne 
Verkehrssicherheit).
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8.2 abkürzungsverzeichnis

ADAC  Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.
Bf N  Bundesamt für Naturschutz
BfS  Bundesamt für Strahlenschutz
BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BUND  Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
CELMA  Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and   

  Electrotechnical Components for Luminaires
CENELEC  European Committee for Electrotechnical Standardization
CIE  Commission Internationale de l’Eclairage
DENA  Deutsche Energie-Agentur
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V.
DST  Deutscher Städtetag
DStGB  Deutscher Städte- und Gemeindebund
eaD  Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands
EEA  European Environment Agency
ELC  European Lamp Companies Federation
ESO  European Southern Observatory
IALD  International Association of Lighting Designers
IAU  International Astronomical Union
ICLEI  Local Governments for Sustainability (ehem. International Council for Local   

  Environmental Initiatives)
IDA  International Dark-Sky Association
IEA  International Energy Agency
IEC  International Electrotechnical Commission
LAI  Länderausschusses für Immissionsschutz
LiTG  Deutsche Lichttechnische Gesellschaft
MUGV  Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
NABU  Naturschutzbund Deutschland e.V.
UBA  Umweltbundesamt
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WWF  World Wide Fund for Nature
ZVEI Licht  Fachverband Licht im Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektrizitätsindustrie
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